
 

 
Amt für Umwelt 
Fürstentum Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestandsaufnahme und Überwachungs-
programm nach Wasserrahmenrichtlinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Impressum 

 
 
 
 
 
 
 
Bearbeitung 

 

 
 
Büro für Räumliche Entwicklung und Natur 
RENAT AG 
Im Bretscha 22 
LI-9494 Schaan 
 
 
Andreas Gstöhl 
Egon Hilbe 
Roland Jehle 
Elija Kind 
Amt für Umwelt  
Dr. Grass-Strasse 12 
LI-9490 Vaduz 
 
 
 
Herausgeber 
 
Amt für Umwelt 
Fürstentum Liechtenstein 
 
 

 

 

April 2015 



 

Inhalt 

 
Vorwort  
 
Zusammenfassung ................................................................................................................................... 1 

Ausgangslage ........................................................................................................................................... 4 

Teil A: Bestandsaufnahme ....................................................................................................................... 6 

1. Die Bestandsaufnahme im Kontext der WRRL ................................................................................ 6 

2. Rechtlicher Rahmen ........................................................................................................................ 7 

3. Merkmale Flussgebietseinheit und Oberflächenwasserkörper ...................................................... 8 

3.1. Liechtenstein – Teil der internationalen Flussgebietseinheit Rhein ....................................... 8 

3.2. Typisierung und Abgrenzung der Oberflächengewässer ...................................................... 11 

3.3. Unterteilung der Oberflächengewässer und Bezeichnung künstlicher oder erheblich 
veränderter Oberflächenwasserkörper ............................................................................................. 18 

4. Festlegung Umweltziele ................................................................................................................ 24 

4.1. Biologische Referenzbedingungen (Leitbilder) ..................................................................... 27 

4.2. Definition der physikalisch-chemischen Referenzbedingungen für die 
Oberflächenwasserkörper ................................................................................................................. 30 

5. Auswirkungen menschlicher Tätigkeit/anthropogene Belastung ................................................. 34 

5.1. Ausgangslage ......................................................................................................................... 34 

5.2. Punktquellen ......................................................................................................................... 34 

5.3. Diffuse Quellen ...................................................................................................................... 37 

5.4. Hydromorphologische Belastungen ...................................................................................... 41 

5.5. Beurteilung der Auswirkungen von Belastungen und Abschätzen des Erreichens der 
Umweltziele ....................................................................................................................................... 44 

6. Grundwasser ................................................................................................................................. 50 

6.1. Beschreibung des Grundwassers ........................................................................................... 50 

6.2. Chemischer Zustand .............................................................................................................. 50 

6.3. Mengenmässiger Zustand ..................................................................................................... 51 

7. Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung ................................................................................ 52 

7.1. Grundlagen ............................................................................................................................ 52 



 

7.2. Ausgangslage ......................................................................................................................... 52 

7.3. Wirtschaftliche Bedeutung .................................................................................................... 55 

7.4. Entwicklung der Wassernutzungen (Baseline Szenario) ....................................................... 57 

7.5. Kostendeckung der Wasserdienstleistungen ........................................................................ 58 

7.6. Zukünftige Arbeiten ............................................................................................................... 61 

8. Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete ............................................................................... 62 

8.1. Ausgangslage ......................................................................................................................... 62 

8.2. Grundwasserschutz ............................................................................................................... 62 

8.3. Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten ........................................................ 64 

8.4. Gebiete zum Schutz von Lebensräumen und Arten .............................................................. 64 

Teil B: Monitoring/Gewässerüberwachung .......................................................................................... 68 

9. Überwachungsprogramm Oberflächengewässer .......................................................................... 68 

9.1. Bestehende Überwachungsprogramme in Liechtenstein ..................................................... 68 

9.2. Überwachungsprogramm im Rahmen der WRRL ................................................................. 69 

9.3. Qualitätskomponenten und Bewertungssystem ................................................................... 69 

9.4. Methodik ............................................................................................................................... 70 

9.5. Überwachungsstandorte Biologie ......................................................................................... 71 

9.6. Hydromorphologische Überwachung ................................................................................... 75 

9.7. Erfassung chemische und physikalisch-chemische Qualitätskomponenten ......................... 76 

10. Überwachungsprogramm Grundwasser ................................................................................... 77 

10.1. Überwachung Hydrometrie ............................................................................................... 77 

10.2. Überwachung Qualität ...................................................................................................... 78 

Teil C: Literatur, Anhang und Glossar .................................................................................................... 79 

11. Literatur ..................................................................................................................................... 79 

12. Anhang....................................................................................................................................... 84 

12.1. Bezeichnung künstlicher oder erheblich veränderter Oberflächenwasserkörper ............ 84 

12.2. Umweltziele ....................................................................................................................... 85 

13. Glossar ....................................................................................................................................... 87  



 

Vorwort 

Wasser ist ein lebensnotwendiges und wertvolles Gut. Die Versorgung mit 
qualitativ hochwertigem Trinkwasser leistet einen wichtigen Beitrag für unse-
re Gesundheit und ist auch eine wesentliche Voraussetzung für eine gute 
wirtschaftliche Entwicklung. Naturnah erhaltene Gewässer und Grundwasser 
in guter Qualität und ausreichender Menge sind am ehesten in der Lage, die 
Bedürfnisse künftiger Generationen nach Wasser zu befriedigen. Sei es für 
Trinkwasser, für die landwirtschaftliche und industrielle Produktion, zur 
Energieerzeugung oder zu Erholungszwecken. Gleichzeitig gilt es die Vorga-
ben für einen umfassenden Schutz vor Hochwasser zu beachten.  

Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Rahmen 
für einen koordinierten Schutz und eine koordinierte Bewirtschaftung der 

Oberflächengewässer und des Grundwassers vor. Ziel ist ein guter ökologischer Zustand für alle Ge-
wässer. Die Wasserrahmenrichtlinie schafft so einen internationalen Ordnungsrahmen und gilt auf-
grund des EWR-Abkommens auch für Liechtenstein. Die Richtlinie wurde 2011 mit einer Änderung 
des Gewässerschutzgesetzes in nationales Recht umgesetzt. Damit verbunden ist die Schaffung eines 
strategischen Planungsinstrumentes zur Gewässerbewirtschaftung. Der erste Schritt davon ist die 
vorliegende Bestandsaufnahme und die Errichtung des Überwachungsprogramms. Sie bilden die 
Grundlage für ein Massnahmenprogramm, das bis 2016 im Einvernehmen mit den Gemeinden zu 
erstellen ist, sowie für einen Bewirtschaftungsplan. 

Liechtenstein hat eine lange Tradition im Gewässerschutz und ist in verschiedenen Gremien der An-
rainerstaaten am Rhein vertreten. Die Zusammenarbeit und internationale Koordination der Aktivitä-
ten an diesem wichtigen europäischen Flusssystem waren und sind für Liechtenstein wichtig und 
notwendig. Wasser kennt keine Grenzen, was sich auch in der flusseinzugsgebietsbezogenen Be-
trachtungsweise der Wasserrahmenrichtlinie niederschlägt.  

Die vorliegende Bestandsaufnahme schafft einen Überblick über den Zustand der Oberflächengewäs-
ser wie auch des Grundwassers. Der Bericht geht zudem auf die wirtschaftliche Bedeutung von Was-
ser ein. Des Weiteren wird auf Basis der Bestandsaufnahme ein Überwachungsprogramm festgelegt 
und es erfolgt eine Einschätzung, ob die ökologischen Qualitätsziele erreicht werden können.  

Liechtenstein kann bisher vor allem im qualitativen Gewässerschutz gute Erfolge verzeichnen. Die 
grossen Investitionen von Land und Gemeinden in das Leitungssystem und die Abwasserreinigung 
der letzten Jahrzehnte zeigen ihre Wirkung. Defizite bestehen bei den Oberflächengewässern, insbe-
sondere in ihrer strukturellen Ausgestaltung. Diesbezüglich wird bei vielen Gewässern der angestreb-
te gute ökologische Zustand ohne weitere Massnahmen nicht erreicht werden können. Zu geradlinig 
und strukturarm sind unsere Bäche und es sind noch grosse Anstrengungen zur Zielerreichung not-
wendig.  

Die Bestandsaufnahme bildet die Grundlage für die Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen und 
Massnahmenprogrammen zur weiteren Verbesserung unserer Gewässer. Deren Umsetzung wird ein 
grosses Engagement von uns allen verlangen. Für einen langfristigen Schutz der Gewässer und der 
Sicherstellung der verschiedenen Bedürfnisse ist dieser Einsatz unabdingbar. 

 

 

Marlies Amann-Marxer 

Regierungsrätin 
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Zusammenfassung 

Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gibt die Europäische Union seit dem Jahr 2000 einen Rah-
men für einen koordinierten Schutz und eine koordinierte Bewirtschaftung der Oberflächengewässer 
und des Grundwassers vor. 2007 wurde die WRRL in das EWR-Abkommen übernommen. Liechten-
stein ist dadurch zur Übernahme der Inhalte der WRRL verpflichtet, die Umsetzung erfolgt jedoch 
zeitlich versetzt gegenüber der EU. In einem ersten Schritt wurde 2011 das nationale Gewässer-
schutzgesetz von 2003 angepasst und die rechtlichen Grundlagen für eine Umsetzung geschaffen.  

Nach der Übernahme in nationales Recht wird als erster Schritt eine Bestandsaufnahme verlangt, 
welche die Merkmale der Gewässer und die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten beschreibt so-
wie eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen vornimmt. Die Bestandsaufnahme bildet die 
Grundlage für die Erarbeitung von Massnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplänen. Durch die 
periodische Überprüfung und Anpassung der Bewirtschaftungspläne wird die Erreichung der darin 
formulierten Umweltziele kontrolliert. Ein wichtiges Instrument hierfür ist das Überwachungspro-
gramm, das den ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer sowie den mengenmässigen 
Zustand des Grundwassers überwacht. Der vorliegende Bericht beinhaltet die Bestandsaufnahme 
sowie das Überwachungsprogramm nach den Vorgaben der WRRL und des Gewässerschutzgeset-
zes. 

Liechtenstein gehört zum Bearbeitungsgebiet «Alpenrhein/Bodensee» als Teil der internationalen 
Flussgebietseinheit Rhein und ist über verschiedene Gremien mit den anderen Rheinanliegerstaaten 
vernetzt. Diese Gremien koordinieren und unterstützen bei der Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie.  

Die wesentliche Betrachtungsebene für die Bestandsaufnahme bilden die Wasserkörper als ein-
heitliche Abschnitte eines Oberflächengewässers. Für diese Wasserkörper ist ein guter ökologi-
scher und chemischer Zustand zu erreichen. Die Unterteilung der Liechtensteiner Fliessgewässer in 
Oberflächenwasserkörper erfolgt aufgrund von geologischen und hydrologischen Kenngrössen. Je 
nach ihrer Entstehung und den vorhandenen Veränderungen werden zudem die natürlichen von den 
künstlichen bzw. den erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern unterschieden. Diese Unter-
scheidung dient dazu, bestehende Nutzungsformen weiter zu ermöglichen. Für entsprechend verän-
derte Gewässer können mit dem guten ökologischen Potenzial weniger strenge Umweltziele formu-
liert werden. Für Liechtenstein ist der Binnenkanal als künstliches Gewässer einzustufen. Als erheb-
lich verändert können der Alpenrhein mit seinen Hochwasserschutzdämmen und einzelne Restwas-
serabschnitte an der Samina und Lawena gelten. 

Grössere Seen sind in Liechtenstein keine vorhanden. Entsprechend kann auf eine Berücksichtigung 
der Stillgewässer gemäss WRRL verzichtet werden. 

Der ökologische Zustand der Gewässer wird anhand von biologischen Qualitätskomponenten beur-
teilt. Hierzu gehören die Fische, das Makrozoobenthos, die Makrophyten sowie das Phytobenthos. 
Für diese Komponenten sind die Referenzzustände für den guten und sehr guten Zustand eines Ge-
wässers zu ermitteln. Dabei orientiert sich Liechtenstein methodisch an den Nachbarländern, insbe-
sondere Österreich. Ergänzend zu den biologischen Qualitätskomponenten helfen auch chemisch-
physikalische Komponenten bei der Beurteilung. Der chemische Zustand der Gewässer wird im We-
sentlichen über die Grenzwerte für gesundheitsgefährdende Substanzen (prioritäre Stoffe) definiert. 
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Im Rahmen der Bestandsaufnahme sind die Auswirkungen der menschlichen Tätigkeiten auf die 
Gewässer zu beschreiben. Die Abwasserreinigungsanlage in Bendern bildet mit ihren im gereinigten 
Abwasser enthaltenen Restfrachten die einzige grössere Punktquelle im Land. Der Anschlussgrad an 
die Kanalisation ist hoch. Vereinzelt finden bei Starkniederschlägen Hochwasserentlastungen aus 
dem Kanalisationssystem in die Oberflächengewässer statt. Durch den Bau von Rückhaltebecken 
konnte dieser Eintrag in den letzten Jahrzehnten schrittweise reduziert werden. Daneben erfolgen 
diffuse Einträge von Nährstoffen und Pestiziden, z.B. über das Drainagesystem in der Rheintalebene, 
in die Gewässer.  

Hydrologisch sind die Samina und Lawena durch Wasserausleitungen zur Stromproduktion beein-
trächtigt. Der Alpenrhein wie der Binnenkanal unterhalb von Vaduz weisen durch die Wasserkraft-
nutzung häufige und unnatürliche Wasserspiegelschwankungen auf. Morphologisch sind vor allem 
die Gewässer in der Talebene sowie die grösseren Gewässer am Hang beeinträchtigt. Neben der 
schnellen Wasserableitung mittels Begradigung steht dabei die Sicherung der hangfussnahen Sied-
lungen und Infrastrukturanlagen im Mittelpunkt des Interesses. Gemäss der vorliegenden Bestands-
aufnahme ist die Erreichung des Umweltqualitätsziels (guter ökologischer Zustand, gutes ökologi-
sches Potenzial) bis ins Jahr 2021 für die Gewässer in der Rheintalebene Liechtensteins – mit weni-
gen Ausnahmen (Binnenkanalmündung, Revitalisierungsstrecken in Schaan) – in ihrer heutigen 
Ausprägung unwahrscheinlich. Es besteht ein Risiko für die Zielverfehlung. Im Rahmen des Bewirt-
schaftungsplans bzw. des Massnahmenprogramms sind hier entsprechende Massnahmen für die 
Zielerreichung vorzusehen. Bei zahlreichen Gewässern ist die Zielerreichung unklar, das Risiko ei-
ner Zielverfehlung ist aufgrund des heutigen Kenntnisstandes nicht einstufbar. Hier sind weitere 
Abklärungen notwendig. Anderseits ist bei den weitgehend unbeeinflussten Gebirgsbächen das 
Erreichen des guten ökologischen Zustandes wahrscheinlich, ein Risiko für die Zielverfehlung ist 
aufgrund des heutigen Kenntnisstandes nicht erkennbar. Verbesserungsmassnahmen dürften hier 
nicht notwendig sein. 

Als positiv ist die Situation der Grundwasserkörper zu beurteilen. Hinsichtlich Qualität und Menge 
wird ein guter Zustand erreicht, eine Übernutzung ist nicht erkennbar. 

Die wirtschaftliche Analyse zeigt die Bedeutung einer guten Wasserversorgung. Rund die Hälfte des 
Trinkwassers stammt aus der Grundwasserförderung in der Talebene, die andere Hälfte aus Quell-
wasserfassungen an den Hanglagen. Der Wasserverbrauch pro Einwohner hat sich in den letzten 
dreissig Jahren reduziert. Das Grundwasser wird auch zunehmend als Energiequelle für Heiz- und 
Kühlzwecke thermisch genutzt. Die Oberflächengewässer bieten wichtige Naherholungsräume und 
Freizeitbereiche, attraktiv ist die Sportfischerei. Des Weiteren erfolgen zeitlich beschränkt Brauch-
wasserentnahmen für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen. Rund 1/8 des benötigten 
Strombedarfs wird aus heimischer Wasserkraft bereitgestellt. Es ist mit einem steigenden Wasserbe-
darf auch aufgrund der Klimaerwärmung zu rechnen. 

Die Gebühren der Wasserver- und –entsorgung wurden in den letzten fünf Jahren so angepasst, dass 
dem Verursacherprinzip besser Rechnung getragen wird.  

Die WRRL verlangt die Erstellung einer Liste jener Gebiete, für die ein Schutzbedarf festgestellt 
wurde. Dabei sind auch die vom Wasser abhängigen Lebensräume und Arten zu berücksichtigen. Für 
den Schutz des Grundwassers wurden verschiedene Schutzgebiete bezeichnet. Ein grosses Grund-
wasserschutzgebiet sichert den wichtigen Grundwasserleiter der Rheintalebene. Um die Wasserfas-
sung schützen Zonen mit Nutzungsauflagen die Qualität des Grundwassers. Damit wurde beim 
Grundwasserschutz ein hoher Standard erreicht. Als besondere Lebensräume mit starkem Wasserbe-
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zug sind mit den Naturschutzgebieten Ruggeller Riet und Schwabbrünnen-Äscher die grossen 
Feuchtgebiete des Talraums zu nennen. Daneben sind noch kleinere Schutzgebiete mit Wasserflä-
chen vorhanden und mit dem Dohlenkrebs im Scheidgrabensystem liegt auch ein besonderes Artvor-
kommen vor. Die WRRL wirkt hier über die reinen Wasserlebensräume hinaus.  

Das Überwachungsprogramm ist das Kontrollinstrument der WRRL, um das Erreichen der vorgege-
benen Ziele zu überprüfen. Es baut auf bereits bestehenden Überwachungsprogrammen bzw. Erhe-
bungen in Liechtenstein auf. Ein Schwerpunkt liegt bei den biologischen Qualitätskomponenten. Da-
bei sind vor allem die Fische und das Makrozoobenthos gute Indikatoren für den Gewässerzustand. 
Auf die Erfassung der Wasserpflanzen (Makrophyten) wird aufgrund der eingeschränkten Aussage-
kraft für die Liechtensteiner Gewässer verzichtet. Das Phytobenthos (Aufwuchsalgen) wird nur fall-
weise beigezogen. Mit einem Vergleich mit dem natürlichen Referenzzustand lässt sich das Errei-
chen des guten ökologischen Zustandes bzw. des guten ökologischen Potenzials beurteilen.  

Ausgewählt wurden fünf Überblicks-Überwachungsstandorte (Alpenrhein, Binnenkanal Unterlauf 
und Mittellauf, Spiersbach, Samina), die in regelmässigen Abständen (zwischen 3 bis 6 Jahren) be-
probt werden. Daneben erfolgt auch eine Überwachung des physikalisch-chemischen Zustandes 
sowie der Abflussmengen. Die Ökomorphologie der Gewässer ist flächendeckend erfasst und wird 
laufend nachgeführt. Für den Zustand der Liechtensteiner Oberflächengewässer liegt damit bereits 
ein hoher Kenntnisstand vor. Zukünftig wird ein Schwerpunkt bei der Erfassung von Spurenstoffen 
bzw. den prioritären Stoffen nach WRRL gelegt. 

In der Rheintalebene werden die Grundwasserflüsse bzw. Grundwassermengen detailliert über-
wacht. Für die Grundwasser- wie Quellwasserfassungen und das Trinkwasser liegen chemische Ana-
lysen der Wasserqualität vor. Diese bereits bestehenden Überwachungsprogramme werden weiter-
geführt. 

Die vorliegende Bestandsaufnahme gibt einen Überblick über die bisherigen Erfolge sowie die noch 
vorhandenen Defizite. An zahlreichen Gewässern besteht ein Risiko, dass die Umweltqualitätsziele 
nach WRRL ohne weitere Massnahmen nicht erreicht werden. Entsprechend der Vorgaben der WRRL 
bzw. des Liechtensteiner Gewässerschutzgesetzes sind bis 2016 ein Bewirtschaftungsplan und das 
zugehörige Massnahmenprogramm zu erstellen. Der Bewirtschaftungsplan ist alle sechs Jahre zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Er leistet damit periodisch Rechenschaft über die Um-
setzung der Inhalte des Massnahmenprogramms. 
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Ausgangslage 

Die Europäische Union (EU) hat im Jahre 2000 mit der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (nachfol-
gend kurz WRRL) einen Ordnungsrahmen für den Schutz und die Bewirtschaftung der Gewässer ge-
schaffen. Mit dieser Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird in der EU ein ganzheitlicher, integrierter 
Ansatz verfolgt. Über die Staats- und Ländergrenzen hinweg soll eine koordinierte Bewirtschaftung 
der Gewässer innerhalb von Flusseinzugsgebieten bewirkt werden. Die praktische Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie ist eines der grössten Projekte der Europäischen Union für eine nachhaltige 
Entwicklung. Ziel ist, die Gewässer zukünftig unter Einbeziehung von ökologischen, ökonomischen 
sowie regionalen und sozialen Zielsetzungen zu bewirtschaften. 

Neben ihrer generellen ökologischen Bedeutung dienen Gewässer unterschiedlichen Nutzungen, wie 
zum Beispiel zur Versorgung mit Trink- und Brauchwasser und der Erzeugung von Strom. Der Schutz 
der Gewässer als wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes ist daher zur Sicherung der Gesundheit 
der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und als Grundlage für die wirt-
schaftliche Entwicklung nachfolgender Generationen unverzichtbar.  

Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der WRRL ist dabei eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. 
Diese beinhaltet eine Analyse der Merkmale jeder Flussgebietseinheit, eine Überprüfung der Auswir-
kungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der Gewässer, eine wirtschaftliche Analyse der 
Wassernutzung sowie ein Verzeichnis der Gebiete, für die ein besonderer Schutzbedarf festgestellt 
wurde. 

Auf der Basis der Bestandsaufnahme werden Überwachungsprogramme, Bewirtschaftungspläne und 
Massnahmenprogramme erarbeitet. Ziel ist es, einen guten ökologischen und chemischen Zustand 
der Gewässer zu erreichen. 

Mit Beschluss Nr. 125/2007 des gemeinsamen EWR-Ausschusses vom September 2007 wurde die 
WRRL mit Anpassungen in das EWR-Abkommen übernommen. Als Mitgliedsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) ist Liechtenstein zur Übernahme der WRRL verpflichtet. Zur Implementie-
rung der WRRL in das nationale Recht Liechtensteins wurde im Jahre 2011 das Gewässerschutzgesetz 
von 2003 angepasst bzw. durch entsprechende Bestimmungen ergänzt. 

Mit der vorliegenden Berichterstattung werden die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie 
der nationalen Gesetzgebung zur Bestandsaufnahme (Teil A) und zum Überwachungsprogramm (Teil 
B) erfüllt. 

Im nächsten Schritt sind bis 2016 ein Bewirtschaftungsplan und ein Massnahmenprogramm zu erar-
beiten. Der Bewirtschaftungsplan gibt Rechenschaft darüber, ob das Massnahmenprogramm umge-
setzt wurde, und muss alle 6 Jahre aktualisiert werden. Das Überwachungsprogramm dient dabei der 
Kontrolle der Zielerreichung (Abb. 1). 
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Abb. 1: Zeitlicher Ablauf der einzelnen Phasen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

 
Übernahme der Wasserrahmenrichtlinie in 
nationales Recht (Anpasssung Liechtensteiner 
Gewässerschutzgesetz) 

Die Bestandsaufnahme typisiert und beschreibt 
die Gewässer. Sie analysiert die Belastungen und 
deren Auswirkungen auf den Zustand der 
Gewässser sowie die wirtschaftliche Bedeutung 
der Wassernutzung. Die Bestandsaufnahme wird 
auf der Basis der vorhandenen Daten 
durchgeführt.  

Es sind Programme zur Überwachung der Ge-
wässer hinsichtlich des ökologischen und chemi-
schen Zustands zu erstellen. Dazu gehört auch 
die mengenmässige Überwachung des Grund-
wassers. 

 
Der Bewirtschaftungsplan gibt Auskunft über 
den Zustand der Gewässer. Er fasst die erforder-
lichen Massnahmen zusammen, die für die Er-
reichung und Erhaltung des Umweltqualitätsziels 
„guter ökologischer Zustand“ oder „gutes ökolo-
gisches Potenzial“ notwendig sind. Er beinhaltet 
die wasserwirtschaftlichen Herausforderungen 
und zeigt das Vorgehen zu deren Lösung auf. Die 
Bewirtschaftungspläne werden in einem Rhyth-
mus von mindestens 6 Jahren fortgeschrieben. 

Die Umsetzung der im Massnahmenprogramm 
festgeschriebenen Massnahmen hat bis 2020 zu 
erfolgen.  

 

Erreichen der Umweltziele bis 2021. Danach 
erfolgt die Überprüfung bzw. Aktualisierung des 
Bewirtschaftungsplanes (2021)  

  

Umsetzung in nationales Recht 
2011 

Bestandsaufnahme 
1.5.2014 

Gewässerüberwachungsprogramm 
1.5.2014 

Umsetzung Massnahmenprogramm 
1.5.2020 

Aufstellen Bewirtschaftungsplan und Mas-
snahmenprogramm 

1.5.2016 

Erreichen der Umweltziele 
2021 



   6 

Teil A: Bestandsaufnahme 

1. Die Bestandsaufnahme im Kontext der WRRL 

Nach der 2011 erfolgten Implementierung in die nationale Gesetzgebung wird in einem ersten Um-
setzungsschritt eine Bestandsaufnahme des Gewässerzustandes verlangt. Diese soll den ökologischen 
und chemischen Zustand und das ökologische Potenzial der Gewässer beurteilen. Sie bildet zudem 
die Grundlage für die Entwicklung von verbindlichen Massnahmenprogrammen und die Ausarbeitung 
von Bewirtschaftungsplänen. Die Bewirtschaftungspläne sind das zentrale Element zur Umsetzung 
der WRRL. Sie sind alle 6 Jahre zu überprüfen und anzupassen. Wiederholte Bestandsaufnahmen und 
das Überwachungsprogramm stellen das Kontrollinstrument für die Erfüllung der im Bewirtschaf-
tungsplan formulierten Umweltziele dar. 

Die Bestandsaufnahme gibt einen Überblick über die Situation der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers. Sie bezeichnet die Auswirkungen der menschlichen Einflussnahme wie auch die wirt-
schaftliche Bedeutung der Gewässer. Damit werden auch erste mögliche Konfliktstellen benannt. 

Inhalte der Bestandsaufnahme sind: 

1. Darstellung des vorhandenen rechtlichen Rahmens in Liechtenstein (Kap. 2). 

2. Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit und Unterteilung der Gewässer in ein-
zelne Abschnitte (Wasserkörper). Diese werden typisiert und hinsichtlich der Eingriffsstärke 
beurteilt (Kap. 3). Analog werden auch die Grundwasservorkommen beschrieben (Kap. 6). 

3. Festlegung der zu erreichenden Umweltziele für die einzelnen Wasserkörper (Kap. 4). 

4. Beurteilung der Auswirkungen der menschlichen Tätigkeiten auf die Wasserkörper (Kap. 5). 

5. Ermittlung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen (Kap. 7). 

6. Erstellen eines Verzeichnisses der Schutzgebiete mit Wasserbezug (Kap. 8). 

Die kleine räumliche Einheit Liechtensteins ermöglicht dabei eine teils detailliertere Betrachtung, als 
dies in der WRRL vorgegeben ist. 



   7 

2. Rechtlicher Rahmen 

Grundlage für den Gewässerschutz in Liechtenstein bilden das Gewässerschutzgesetz und die zu-
gehörigen Verordnungen (siehe Tabelle 2.1). Im Rahmen der Übernahme der WRRL wurde das Liech-
tensteiner Gewässerschutzgesetz um die Artikel 41a bis 41r ergänzt (Kap. IIa Bewirtschaftung der 
Gewässer, GschG). 

Daneben besitzen zahlreiche andere Gesetze Relevanz für die Gewässer. U.a. regelt das Umwelt-
schutzgesetz Immissionsgrenzwerte für Luft- und Bodenverunreinigungen, das Gesetz zum Schutz 
von Natur und Landschaft schützt besondere Gewässerstandorte, das Landwirtschaftsgesetz regelt 
extensive Landnutzungsformen an den Gewässerläufen und das Baugesetz die Gewässerabstände, 
die bei Bauten einzuhalten sind. 

Zudem ist Liechtenstein auch über internationale Übereinkommen in den Schutz der Gewässer ein-
gebunden. So hat Liechtenstein das Übereinkommen vom 17. März 1992 zum Schutz und zur Nut-
zung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen unterzeichnet. 

 

Tab. 2.1: Übersicht wesentlicher rechtlicher Grundlagen für den Gewässerschutz in Liechtenstein 

Gesetz/Verordnung Inhalte 

Gewässerschutzgesetz vom 15. Mai 2003 
(Stand 2012) 

Bezeichnet die Rahmenbedingungen um die Gewässer 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen und deren 
nachhaltige Nutzung sicherzustellen sowie die Koordina-
tion im internationalen Rahmen (u.a. Wasserrahmen-
richtlinie). 

 

Wasserrechtsgesetz vom 10. November 
1976 

Regelt die Nutzung der natürlichen und künstlichen, 
ober- und unterirdischen öffentlichen Gewässer. 

Verordnung vom 17. Dezember 1996 zum 
Gewässerschutzgesetz (Gewässerschutz-
verordnung) 

Regelt die Details zu Einleitungen und Behandlung von 
Abwasser und gibt Vorgaben für die Verwendung von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln. Sie regelt auch die 
thermische Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser. 

 
 

Verordnung vom 16. März 1999 über den 
Schutz der Gewässer vor wassergefähr-
denden Flüssigkeiten (VWF) 

Regelt die Anforderungen an Lagerung von Flüssigkeiten. 

 

Verordnung vom 20. September 1988 
zum Schutze des Grundwassers 

Schützt die Grundwasservorkommen entlang des Rheins 
durch die Bezeichnung eines Wasserschutzgebietes. 

Verordnung vom 26. Juni 1991 über die 
Einhebung von Gebühren nach dem Ge-
wässerschutzgesetz 

Regelt die Gebührenerhebung für Bewilligungen. 
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3. Merkmale Flussgebietseinheit und Oberflächenwasserkörper 

3.1. Liechtenstein – Teil der internationalen Flussgebietseinheit Rhein 
3.1.1 Bestehende internationale Einbindung 

Liechtenstein ist Teil der internationalen Flussgebietseinheit Rhein und mit den anderen Rheinanlie-
gerstaaten seit längerem eng in verschiedenen internationalen Gremien vernetzt. Aus dieser Koope-
ration ergeben sich durch gemeinsame Projektbearbeitung und den Informationsaustausch zahlrei-
che Synergien. Es ergeben sich aber auch Verantwortlichkeiten, eingebettet in die internationale 
Gemeinschaft, einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenrheins und seiner 
Zuflüsse zu leisten. 

Durch die Übernahme der WRRL im Rahmen des EWR-Abkommens hat die internationale Zusam-
menarbeit in diesen Gremien zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Diese Gremien unterstützen die 
Staaten auch bei der Umsetzung der WRRL. 

Tab. 3.1: Internationale Organisationen im Rheineinzugsgebiet mit Liechtensteiner Beteiligung 

Organisation Funktion 

Internationale Regierungs-
kommission Alpenrhein 
(IRKA) 

Eine Plattform der vier Regierungen Graubündens, St. Gallens, Liech-
tensteins und Vorarlbergs. Sie dient dem länderübergreifenden Infor-
mationsaustausch, der Diskussion, der Entscheidungsfindung und der 
Planung wasserwirtschaftlicher Massnahmen am Alpenrhein. Die IRKA 
verabschiedete 2005 das Entwicklungskonzept Alpenrhein. Dieses 
beinhaltet eine Massnahmenplanung für den Alpenrhein und berück-
sichtigt dabei bereits die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie. 

Internationale Gewässer-
schutzkommission für den 
Bodensee (IGKB) 

Überwachung und Gewährleistung der Wasserqualität und der Ent-
wicklung von dazu notwendigen Massnahmen seit den 1960er-Jahren. 
Es besteht eine Zusammenarbeit mit Liechtenstein durch die Entsen-
dung von Vertretern in die Kommission. Liechtenstein ist jedoch nicht 
Vertragsstaat. 

Internationale Bevollmäch-
tigtenkonferenz für die 
Bodenseefischerei (IBKF) 

Vor allem das 1982 gestartete Seeforellenprogramm gab wesentliche 
Impulse für die Verbesserung der Gewässersituation, insbesondere der 
Fischdurchgängigkeit. Liechtenstein ist Vertragsstaat. 

Internationale Bodensee-
konferenz IBK 

Breit gefächerte Aktivitäten für einen attraktiven, wettbewerbsfähigen 
und abgestimmten Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsraum im 
Einzugsgebiet des Bodensees.  

Internationale Kommission 
zum Schutz des Rheins 
(IKSR) 

Die Schwerpunkte der Arbeit sind die nachhaltige Entwicklung des 
Rheins, seiner Auen und der gute Zustand aller Gewässer im Einzugs-
gebiet sowie die Hochwassersicherheit. Aktuelle Grundlage bildet das 
Übereinkommen vom 12. April 1999 zum Schutz des Rheins. Liechten-
stein hat seit 1995 Beobachterstatus. Die IKSR übernimmt koordinie-
rende Aufgaben im Rahmen der Umsetzung der WRRL. Über die IKSR 
ist auch die Schweiz eingebunden. Diese unterstützt im Rahmen ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten ebenfalls die Umsetzung der WRRL 
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Ein Komitee mit Vertretern der Regierungen der Rheinanliegerstaaten und der Europäischen Ge-
meinschaft ist für die Koordination bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Rhein zustän-
dig. Das Sekretariat der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) unterstützt dieses 
Koordinierungskomitee. Das Komitee hat den Rhein nach naturräumlichen Kriterien in 9 Bearbei-
tungsgebiete unterteilt. Liechtenstein gehört zum Bearbeitungsgebiet «Alpenrhein/Bodensee». 

 

3.1.2 Liechtenstein als Teil des Bearbeitungsgebietes «Alpenrhein/Bodensee» 

Für das Bearbeitungsgebiet ist eine Koordinationsgruppe mit Vertretern von Bayern, Baden-
Württemberg, Vorarlberg, Italien, der Schweiz und Liechtenstein zuständig. Durch die Koordinations-
gruppe wurde eine Bestandsaufnahme nach den Vorgaben der WRRL erstellt (KOORDINATIONSGRUPPE 
2005). Diese ergibt eine erste grenzüberschreitende Übersicht zu den Wasserkörpern, den menschli-
chen Tätigkeiten und Belastungen und enthält ein Verzeichnis der Schutzgebiete sowie erste wirt-
schaftliche Analysen. 2009 folgte eine Internationale Abstimmung der Bewirtschaftungspläne und 
Massnahmenprogramme (KOORDINATIONSGRUPPE 2009). 

Abb. 3.1: Liechtenstein als Teil des Bearbeitungsgebietes Alpenrhein/Bodensee (Quelle: KOORDINATI-

ONSGRUPPE 2005) 
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Der Flächenanteil Liechtensteins am Bearbeitungsgebiet «Alpenrhein/Bodensee» beträgt 1,4%. Rund 
2,5 % der Bevölkerung des Einzugsgebietes lebt in Liechtenstein. Betrachtet man das Gesamteinzugs-
gebiet des Rheins, liegt der Anteil Liechtensteins bei der Fläche und bei der Bevölkerung jeweils unter 
1 Promille. Damit ist die Bedeutung Liechtensteins für das Gesamtsystem Rhein gering. Für das Ein-
zugsgebiet des «Alpenrheins/Bodensees» kann Liechtenstein – auch aufgrund seiner zentralen Lage 
(Abb. 3.1) – aber einen wesentlichen Beitrag leisten. 

 

3.1.3 Eckdaten zu Liechtenstein 

Liechtenstein liegt am Alpennordrand an der Grenze zwischen den West- und Ostalpen. Es besitzt 
eine Fläche von 160 km2 und hat rund 37'100 Einwohner (Stand 2013). Naturräumlich kann das Land 
in drei Gebiete unterteilt werden: die Ebene des Alpenrheins mit den Hauptsiedlungsgebieten auf 
den Schwemmfächern, den rheintalseitigen Hanglagen und das innere Berggebiet. 

Abb. 3.2: Die rheintalseitigen Hanglagen mit der Rheinebene und den Siedlungen Balzers, Triesen und 
Triesenberg. Der Alpenrhein bildet die Grenze zur Schweiz (rechts). 

 

Abb. 3.3: Das innere Berggebiet mit der Siedlung Steg und dem einzigen Liechtensteiner Stausee. 
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3.2. Typisierung und Abgrenzung der Oberflächengewässer 
Das Gewässersystem wird im Rahmen der Bestandsaufnahme in einzelne Wasserkörper (Oberflä-
chenwasserkörper, Grundwasserkörper) unterteilt. Die Oberflächenwasserkörper sind dabei als «ein-
heitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflächengewässers» (WRRL, Art. 2, Abs. 10) definiert 
und bilden die räumliche Bezugsgrundlage für die Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie (Bewirt-
schaftungsplan und Massnahmenprogramme). 

Liechtenstein besitzt keine grösseren Stillgewässer. Die wenigen vorhandenen Stillgewässer sind alle 
kleiner als 4 ha und erreichen daher bei Weitem nicht die Kriteriengrenze von 50 ha der WRRL. Ent-
sprechend werden nachfolgend nur die Fliessgewässer betrachtet. 

Der Naturraum bestimmt durch den Untergrund, die Topografie, die Vegetation etc. die mögliche 
natürliche Ausprägung eines Gewässers und damit seine Lebensraumeigenschaften und schlussend-
lich die Besiedlung durch Pflanzen und Tiere. In einem ersten Schritt werden daher die Oberflächen-
gewässer aufgrund der naturräumlichen Ausgangslage verschiedenen Typen zugewiesen. Diese Typi-
sierung ist die Grundlage für die Beschreibung des guten ökologischen Zustandes eines Gewässers, 
der erreicht werden soll. Durch die Typisierung werden die einzelnen Oberflächenwasserkörper ge-
geneinander abgegrenzt. 

Abb. 3.4: Die grösseren Gewässer Liechtensteins und ihre Einzugsgebiete 
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3.2.1 Typisierung der Fliessgewässer Liechtensteins 

Die Wasserrahmenrichtlinie gibt zwei mögliche Methoden für die Typisierung der Fliessgewässer vor 
(WRRL, Anh. II, Art. 1.2.1). Für Liechtenstein wird koordiniert mit den anderen Ländern im Bearbei-
tungsgebiet «Alpenrhein/Bodensee» der erweiterte Ansatz (System B) verwendet. Die Typisierung 
beruht dabei auf Angaben zur Höhe, geografischen Lage, Geologie und Grösse des Gewässers. Zudem 
können weitere optionale Faktoren, wie z.B. die hydromorphologischen Eigenschaften, Eingang fin-
den.  

Für die Ausscheidung der Oberflächenwasserkörper wird für Liechtenstein eine einfache naturräum-
liche Gliederung vorgenommen. Sie beruht auf geografischen und hydrologischen Kenngrössen, die 
wesentlich die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften im Fliessgewässer bestimmen. Für 
Liechtenstein sind dies: 

‒ Geologie/Bodeneigenschaften (Talraum) / Bioregion  
‒ Höhe/Relief/Vegetationsstufe  
‒ Abflussregime/hydromorphologische Eigenschaften/Einzugsgebiet  

 
Die Typisierung der Fliessgewässer Liechtensteins orientiert sich dabei an den österreichischen Bio-
regionen (MOOG et al. 2001). Aufgrund von geoökologischen Kriterien und Makrozoobenthosauf-
nahmen wurden in Österreich 15 Fliessgewässer-Bioregionen ausgeschieden. Die Übernahme des 
österreichischen Bioregionenmodells schafft einen grösseren Referenzraum und erlaubt die Über-
nahme methodischer Konzepte im Rahmen der Fliessgewässerüberwachung und der Zustandsbeur-
teilung. Liechtenstein hat Anteil an 4 österreichischen Bioregionen (Tab. 3.2). 

Der Alpenrhein wird im Rahmen der Typisierung als «Sonderfall grosser Fluss» behandelt. Für den 
Rhein wurde eine eigene Abschnittstypologie entwickelt. Gemäss den österreichischen Bioregionen 
liegt der Liechtensteiner Flussteil im Alpenvorland und zählt zum (gewunden-)verzweigten Typ (KO-

ORDINATIONSGRUPPE 2005, IKSR 2004). 

 
Tab. 3.2: Österreichische Bioregionen mit korrespondierendem Liechtensteiner Anteil 

Ökoregionen  Sub – Ökoregion Bioregion (Sub-
Bioregionen) 

Fliessgewässer-Naturräume 

Alpen 
(Ökoregion 4*) 

Kalkalpen 4. Flysch- oder Sandstein-
Voralpen 

Flyschgebiet 

  6. Nördliche Kalkhochal-
pen 

Westliche Kalkhochalpen 

  8. Helvetikum  Helvetikum  
Zentrales 
Mittelgebirge 
(Ökoregion 9*) 

Alpenvorland 10. Vorarlberger Alpen-
vorland 

Vorlandmolasse (mittelländi-
sche Molasse), Rheintal 

 

*Die Ökoregionen definieren sich nach ILLIES (1978). Er unterscheidet 25 Gebiete als zoogeografisch 
abgrenzbare Areale (WRRL, Anhang XI). 
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Geologie und Bodeneigenschaften 

Liechtenstein liegt an der Grenze zwischen den West- und Ostalpen. Am Aufbau der Berge sind vor 
allem die Decken des Penninikums und des Ostalpins beteiligt. Das Helvetikum tritt nur ganz im Nor-
den und im Süden des Landes, in Gestalt des Eschner- und Fläscherberges, auf. Sie sind Ausläufer der 
hier abtauchenden Gebirgsketten der schweizerischen Talseite. 

Die Basis des Gebirgskörpers bilden penninische Flyschgesteine. Darüber liegt im Süden die Falknis-
decke. Diese Einheiten sind, wie der Flysch der Basis, im penninischen Raum (d.h. in der Mitte des 
Ozeans zwischen dem afrikanischen und europäischen Kontinent) abgelagert worden.  

Die höchste Einheit bildet die dem Ostalpin zugehörige Lechtaldecke (nördliche Kalkhochalpen). Sie 
baut grosse Teile des inneralpinen Raums von Liechtenstein auf und tritt rheintalseitig hauptsächlich 
in Gestalt des Drei Schwestern-Massivs dominant in Erscheinung.  

Mit Ausnahme der Falknisdecke und dem Bergsturzgebiet bei Triesen, die keine geologische Entspre-
chung in Vorarlberg haben, stimmen diese Einheiten gut mit den Bioregionen Österreichs überein. 

Entstehungsgeschichtlich bedingt, weist der Talraum (Alpenvorland) eine unterschiedliche Boden-
struktur auf. So können alluvial entstandene Böden (Braunerde auf durchlässigem, kiesreichem Un-
tergrund) sowie aus Vermoorungen entstandene Böden (Torfböden) unterschieden werden. Die Bo-
deneigenschaften haben direkte Auswirkungen auf die Lebensraumeigenschaften der Fliessgewässer 
(insbesondere Wasserqualität). 

Abb. 3.5: Die geologischen Einheiten in Anlehnung an die österreichischen Bioregionen (nach MOOG et 
al. 2001) sowie die Bodeneigenschaften im Alpenvorland.  
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Höhe, Relief und Vegetationsstufe 

Die Übergangszone vom kollinen zum submontanen Bereich ist eine empirisch gut belegte Verbrei-
tungsgrenze vieler Makrozoobenthos-Arten (BAUERNFEIND & MOOG 2000). Laubwälder an den Ufern 
bestimmen zudem mit ihrem Blattfall massgeblich das Nahrungssubstrat im Gewässer. 

Für Liechtenstein liegt die Submontanstufe im Bereich von 600 bis 700 m ü.M.. Die Montanstufe 
reicht bis 1200/1400 m ü.M. Die subalpine Stufe steigt unter natürlichen Bedingungen bis 1900 m 
ü.M. (SCHMIDER & BURNAND 1988). Aufgrund der alpwirtschaftlichen Nutzung ist die obere Waldgrenze 
jedoch oft gegen unten verschoben (1600 bis 1800 m ü.M).  

Für Liechtenstein werden folgende Höhenzonierungen angewendet: 
‒ < 600 m ü.M. 
‒ 600-1200 m ü.M. Buchenwaldzone (montan)  
‒ 1200-1600/1800 m ü.M. Buchenwaldzone bis Waldgrenze (hochmontan-subalpin) (Nadel-

waldbereiche) 
‒ >1600/1800 m ü.M. oberhalb Waldgrenze (alpin)  

 

 

Abb. 3.6: Reliefkarte Liechtensteins mit den Laub- und Nadelwaldbereichen (Geodaten: Amt für Bau 
und Infrastruktur). 
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Abb. 3.7: Typisierung der wichtigsten Fliessgewässer Liechtensteins (Erläuterung siehe Tab. 3.3) 

  
 

Tab. 3.3: Typisierung Fliessgewässer Liechtensteins 

Geologie, Boden Hydrologie (Einzugsgebiet)  Höhenstufe 
Kalkhochalpen (KH) Gebirgsbäche Buchenwaldstufe bis 1200 m ü.M. 
Kalkhochalpen (KH) Gebirgsbäche Fichten-Tannenwaldstufe 1200-

1800 
Falknisdecke (FD) Gebirgsbäche Buchenwaldstufe bis 1200 m ü.M. 
Falknisdecke (FD) Gebirgsbäche Fichten-Tannenwaldstufe 1200-

1800 
Alpenvorland auf Braun-
erde 

Talbäche unter 600 m ü.M. 

Alpenvorland auf Moor-
boden 

Riedgewässer unter 600 m ü.M. 
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Abb. 3.8: Beispiele für Fliessgewässertypen im Talraum Liechtensteins (links, von oben nach unten): 
der begradigte Scheidgraben, die wiederbewässerten Giessen in Balzers, ein Riedgraben im Ruggeller 
Riet oder der Alpenrhein.  
Beispiele für Fliessgewässertypen der Hanglagen Liechtensteins (rechts, von oben nach unten) mit der 
Umlagerungsstrecke der Samina, der Valüna, der Lawena und der Quaderrüfe. 
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3.3. Unterteilung der Oberflächengewässer und Bezeichnung künstlicher oder 
erheblich veränderter Oberflächenwasserkörper 

Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, einen guten ökologischen und chemischen Zustand für die 
einzelnen Oberflächenwasserkörper zu erreichen (WRRL Art. 4 (1), a Abs. ii).  

Je nach Ausgangslage bzw. Nutzungsinteressen am Gewässer wird sich dieses Ziel für einzelne Was-
serkörper nicht realisieren lassen. Die WRRL erlaubt daher die Ausweisung von künstlichen bzw. er-
heblich veränderten Wasserkörpern. Diese Bezeichnung wurde eingeführt, um aus sozialer oder wirt-
schaftlicher Sicht wertvolle Nutzungsformen weiterhin zu ermöglichen. Unter besonderen Rahmen-
bedingungen bzw. bei fehlenden Alternativen können somit weniger strenge Ziele für die Wasser-
körper (gutes ökologisches Potenzial und guter chemischer Zustand) definiert werden (WRRL Art. 4 
(1), a Abs. iii). Dazu müssen die Wasserkörper aufgrund hydromorphologischer Veränderungen in 
ihrem Wesen aber erheblich verändert sein.  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird eine vorläufige Einstufung der Wasserkörper verlangt, die 
später im Bewirtschaftungsplan dann definitiv festgelegt wird. Die Ausweisung der Wasserkörper und 
ihre Einstufung erfolgen schrittweise nach den Vorgaben der (WRRL) (Quelle: CIS LEITFADEN 2003c).  

Abb. 3.9: Beurteilungsschritte Einstufung Wasserkörper (siehe auch Anhang, Kap. 12.1): 

 

Unterteilung der Gewässer in Oberflächenwasserkörper (Kap. 3.3.1) 

Bezeichnung künstlicher, von Menschenhand 
geschaffenen Wasserkörper (Artificial Water Bodies 

oder kurz «AWB») (Kap. 3.3.2) 

Beurteilung allfälliger hydromorphologischer Veränderungen bezüglich ihrer 
Auswirkung auf den ökologischen Zustand.  

Beurteilung der notwendigen Massnahmen, um den guten ökologischen 
Zustand zu erreichen und deren Auswirkungen auf die Umwelt oder andere 

Nutzungen (z.B. Stromerzeugung, Hochwasserschutz)  

Beurteilung der technischen und finanziellen Durchführbarkeit dieser 
Massnahmen 

Ausweisung der Fliessgewässer für die der ökologisch gute Zustand mit 
verhältnismässigem Aufwand nicht erreicht werden kann als «potenziell erheblich 

veränderte Wasserkörper» (Potential Heavily Modified Water Bodies pHMWB) (Kap. 3.3.3) 

Festlegung des guten ökologischen Potenzials als Zielvorgabe für AWB und pHMWB  

Festlegung des guten ökologischen Zustandes als Zielvorgabe für die natürlichen 
Wasserkörper (Natural Water Bodies oder kurz «NWB») 
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3.3.1 Unterteilung Oberflächenwasserkörper 

Oberflächenwasserkörper sollen als Untereinheiten der Flussgebietseinheit eine geeignete Beschrei-
bung des Zustandes ermöglichen. Auch die Umweltziele beziehen sich auf diese Wasserkörper. Damit 
werden die Oberflächenwasserkörper zur zentralen Einheit für die Beurteilung der Gewässer nach 
der WRRL. Zu kleine Einheiten sollten aus praktischen Gründen vermieden werden. Zudem können 
die Oberflächenwasserkörper mit ähnlichen Eigenschaften zu Gruppen zusammengefasst werden. 

Die Fliessgewässer werden bei veränderten Rahmenbedingungen (Referenzbedingungen) unterteilt. 
Als kleinste Einheit wird in der WRRL die Grösse von 10-100 km2 Einzugsgebiet vorgegeben. Diese 
Mindestgrösse ist für Liechtenstein aufgrund der Landesfläche von 160 km2 nicht praktikabel. Ent-
sprechend wurde eine Unterteilung für alle bedeutenderen Fliessgewässer – auch jene mit einem 
kleineren Einzugsgebiet – vorgenommen. 

Kriterien für die Auswahl der Gewässer: 
‒ Grösse Einzugsgebiet mindestens 10 km2 (Binnenkanal, Esche, Samina, Valüna, Valorschbach, 

Lawena, Spiersbach) 
‒ Teil des Gewässersystems «Liechtensteiner Binnenkanal» und durch Wasserüberleitungen ge-

spiesen (Mölibach) 
‒ Grenzüberschreitende Gewässer (Spiersbach, Esche, Samina) 
‒ Grösseres Entwässerungsgrabensystem im Talraum (Scheidgraben) 

 
Kriterien für die Abgrenzung der Oberflächenwasserkörper: 

‒ Übergang von einem Gewässertyp zum nächsten (s. Kap. 3.2.1) 
‒ Wesentliche Änderungen hydrologischer Eigenschaften (z.B. Wasserentnahmen, bedeutende 

Zuflüsse) 
‒ Wechsel von natürlichen zu künstlichen oder zu erheblich veränderten Wasserkörpern 
‒ Wechsel von ökologischem oder chemischem Zustand eines Gewässers 
‒ Übergang von einem geschützten zu einem nicht geschützten Gebiet 
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3.3.2 Ausweisung künstlicher Wasserkörper 

Ein künstlicher Wasserkörper (Artificial Water Bodies, AWB) ist als ein «von Menschenhand geschaf-
fener Oberflächenwasserkörper» definiert (WRRL, Art. 2, Pkt. 8). Es werden Gewässer als AWB ausge-
schieden, die sich an Standorten befinden, wo ursprünglich keine Gewässer vorhanden waren. Die 
Gewässer wurden für besondere Funktionen neu erstellt. Gewässer, die aus Begradigungen oder 
Verlegungen eines bestehenden Oberflächenwasserkörpers entstanden sind, zählen hingegen nicht 
zu den künstlichen Gewässern.  

Die Ausweisung in Liechtenstein erfolgt aufgrund eines Vergleiches mit früheren Karten (1820) (HAID-

VOGL & KINDLE 2001). Dabei werden Fliessgewässer, die nur abschnittsweise neu entstanden sind, 
nicht zu den AWB gezählt. 

Im Berggebiet Liechtensteins handelt es sich durchwegs um natürlich entstandene Gewässer, die 
nicht künstlich erstellt wurden.  

Auch der Talraum Liechtensteins wies im 19. Jahrhundert ein dichtes Fliessgewässernetz auf (Abb. 
3.10). Dazu zählten zahlreiche Giessen als Grundwasseraufstösse oder Hangbäche, die an mehreren 
Stellen in den Rhein entwässerten. In der Talebene dürften vor allem auf den Moorböden zahlreiche 
natürliche Wasserläufe vorhanden gewesen sein (z.B. Esche- und Spiersbachsystem). Die Geradlinig-
keit der heutigen Gewässer ist damit zu einem grossen Teil auf die Begradigung von natürlichen 
Fliessgewässern zurückzuführen.  

Besser in den Grundwasserleiter entwässernd sind die Bereiche der rheinnahen Mineralböden. Hier 
dürften oberflächliche Abflüsse (mit Ausnahme der am Hang entspringenden und ehemals in den 
Rhein entwässernden Bäche) seltener gewesen sein. Ein Teil der Entwässerungsgräben ist hier erst 
nachträglich künstlich entstanden. Ihr Entwicklungspotenzial ist jedoch mit jenem der aus Begradi-
gungen entstanden Entwässerungsgräben vergleichbar. Die Zielvorgabe des guten ökologischen Po-
tenzials unterscheidet sich hier daher nicht grundlegend von dem des guten ökologischen Zustands. 
Vereinfachend können daher sämtliche Entwässerungsgräben und Talbäche als nicht künstlich 
entstandene Wasserkörper betrachtet werden. Diese Annahme gilt auch für den bereits 1820 vor-
handenen Scheidgraben. 

Als künstlich ist hingegen der in den 1930iger Jahren erbaute Binnenkanal anzusehen, der zur Ent-
wässerung der Talebene und zur Ableitung der Hanggewässer erstellt wurde (Abb. 3.11). Neben dem 
Alpenrhein bildet der Binnenkanal trotzdem das wichtigste Fliessgewässer im Talraum mit dem 
höchsten Lebensraumpotenzial für die aquatische Fauna und Flora.  
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Abb. 3.10: Gewässernetz von 1820 (links, Quelle: HAIDVOGL & KINDLE 2001) und heute (rechts). Der 
Binnenkanal wurde in den 1930iger Jahren als Sammelgewässer neu erstellt. 

  

Abb. 3.11: Der von Menschenhand erstellte Binnenkanal ist als künstliches Gewässer eingestuft. 
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3.3.3 Beurteilung hydromorphologischer Veränderungen und Ausweisung erheblich ver-
änderter Wasserkörper (HMWB) 

Gewässer, die hydromorphologisch unbeeinflusst sind, werden als natürliche Fliessgewässer (NWB 
= Natural Water Bodies) eingestuft. Kriterien sind:  
‒ keine/wenige Verbauungen an der Sohle und am Böschungsfuss gemäss ökomorphologischer 

Beurteilung 
‒ keine Abstürze (Kaskaden) 
‒ keine wesentlichen Wasserentnahmen 
 

Entsprechend ergeben sich die potenziell erheblich veränderten Wasserkörper (pot. Heavily Modifi-
ed Water Bodies (pHMWB)) bei Gewässern mit morphologischen Veränderungen (Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung, Querbauwerken, Durchgängigkeitsstörungen) oder aufgrund von Verände-
rungen im hydrologischen Regime (Wasserentnahmen, -einleitungen). Die anthropogene Belastung 
muss dabei «bedeutend» sein.  
Die Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn der 
Wasserkörper aufgrund der Veränderungen in seinem Wesen so verändert wurde, dass eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Qualitätsziel «guter ökologischer Zustand» verfehlt wird. Die 
Verfehlung des guten ökologischen Zustandes sollte sich bei den für die vorhandene hydromorpholo-
gische Belastung indikativsten biologischen Elementen (insbesondere Fische oder Makrozoobenthos) 
und relevanten Indizes widerspiegeln. Hierbei werden die Resultate der Überwachungsprogramme 
berücksichtigt. Ist trotz der Veränderung ein guter Zustand zu erwarten, ist das Gewässer als natür-
lich einzustufen. 

Ein pHMWB kann nur dann definitiv ausgewiesen werden, wenn die hydromorphologischen Sanie-
rungsmassnahmen zur Herstellung des guten ökologischen Zustandes signifikante negative Auswir-
kungen auf die Umwelt oder bestimmte Nutzungen hätten (WRRL Art. 4, Abs. 3, Zif. a). Spezifizierte 
Nutzungen mit Relevanz für Liechtenstein sind: 
‒ Hochwasserschutz (Siedlungen, Landwirtschaft, Infrastruktur) 
‒ Stromerzeugung 
‒ Trinkwasserversorgung 
‒ Landentwässerung 
 

Voraussetzung ist, dass diese nutzbringenden Ziele, denen die veränderten Merkmale des Wasser-
körpers dienen, zudem nicht durch andere Möglichkeiten erreicht werden können, die eine bedeu-
tend bessere Umweltoption darstellen. Diese alternativen Möglichkeiten müssen technisch durch-
führbar sein bzw. dürfen keine unverhältnismässig hohen Kosten verursachen (WRRL Art. 4, Abs. 3, 
Zif. b).  

Die Ausweisung ist fakultativ. Es ist freigestellt, einen Wasserkörper, der die verlangten Kriterien 
erfüllt, als AWB bzw. HMWB auszuweisen. Erfolgt keine entsprechende Bezeichnung, wird der Was-
serkörper als natürlich betrachtet und es gilt das Umweltziel «guter ökologischer Zustand». 

Die Einstufung als HMWB muss zudem alle 6 Jahre überprüft werden. 
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In Liechtenstein werden folgende hydromorphologisch stark veränderte Oberflächenwasserkörper 
als pHMWB ausgewiesen: 
‒ Restwasserstrecken (Ausleitungsstrecken unterhalb der Wasserfassungen bis zur Einmündung 

wesentlicher wasserführender Seitengewässer in der Samina und Lawena) 
‒ Hydromorphologisch durch Aufstau wesentlich veränderte Abschnitte (Stausee und Kiessämmler 

im Steg) 
‒ Aus Gründen des Hochwasserschutzes (Hochwassersicherheit für Infrastruktur und Siedlung) 

stark verbaute Gewässer. Aufgrund des Hochwasserschutzes wird international auch der Alpen-
rhein als HMWB eingestuft (KOORDINATIONSGRUPPE IM BEARBEITUNGSGEBIET ALPENRHEIN/BODENSEE 
2009). 

 
Bei diesen Oberflächenwasserkörpern ist davon auszugehen, dass die Erreichung des guten ökologi-
schen Zustandes signifikante negative Auswirkungen auf die Stromproduktion oder den Hochwasser-
schutz hätte, bzw. mit unverhältnismässig hohen Kosten verbunden wäre. Für diese Gewässer gilt der 
Zielzustand des guten ökologischen Potenzials. 
 
Abb. 3.12: Einstufung Wasserkörper (pHMWB = potenziell heavily modified water bodies, potenziell 
erheblich veränderter Wasserkörper) 
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4. Festlegung Umweltziele 

Für die Beurteilung der Zielerreichung der Oberflächengewässer wird der ökologische und chemi-
sche Zustand beurteilt. Dazu werden biologische, chemische und hydromorphologische Qualitäts-
komponenten verwendet. Diese bilden auch den Kern der Gewässerüberwachung (Kap. 9).  

Für jeden Oberflächenwasserkörper sind dabei die typspezifischen biozönotischen, physikalisch-
chemischen und hydromorphologischen Referenzbedingungen für den sehr guten ökologischen Zu-
stand sowie die Grenzen zwischen «sehr gut» und «gut» sowie zwischen «gut» und «mässig» zu 
definieren. Das Gleiche gilt auch für das gute ökologische Potenzial für die erheblich veränderten 
bzw. künstlichen Oberflächenwasserkörper. Zudem sind Referenzstellen auszuweisen (WRRL Anhang 
II, Nr. 1.3; Anhang V, Nr. 1.2). An diesen weitgehend unbeeinflussten Referenzstellen sollen die Qua-
litätsziele abgeleitet werden. 

Die Zustandsbeurteilung erfolgt durch den Vergleich eines Gewässers mit diesem Referenzzustand. 
Die Einstufung ergibt sich jeweils aus dem niedrigsten Wert der verschiedenen Qualitätskomponen-
ten. Entsprechend müssen auch nicht alle Qualitätskomponenten untersucht werden, sondern nur 
jene mit der höchsten Aussagekraft für das Gewässer. 

Massgebend für die Einstufung des ökologischen Zustandes sind die biologischen Komponenten 
(siehe Abb. 4.1). Hydromorphologische und chemisch-physikalische Komponenten unterstützen bei 
der Beurteilung und definieren die Grenze zwischen «sehr gut» und «gut».  

Die chemischen und chemisch-physikalischen Komponenten bestimmen auch, ob der ökologische 
Zustand «gut» oder «mässig» ist (auch wenn alle biologischen Komponenten mit gut bewertet wer-
den). Sie helfen zudem bei der Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse der biologischen Komponenten, 
der Ursachenklärung, bei der Massnahmenplanung und bei der Erfolgskontrolle. Die flussgebietsspe-
zifischen Schadstoffe, die den ökologischen Zustand beeinträchtigen können, sind entsprechend ihrer 
Umweltqualitätsnorm zu beurteilen. Um einen guten ökologischen Zustand ausweisen zu können, 
müssen diese Normen eingehalten werden. Dabei gibt es bei den Schadstoffen Überschneidungen 
mit der Beurteilung des chemischen Zustandes (unten). 

Biologische Qualitätskomponenten: Hauptverantwortlich für Einstufung in die fünf Zustandsklassen 
sehr gut, gut, mässig, unbefriedigend, schlecht (Kap. 4.1) 

– Fische  
– Benthische Wirbellosen-Fauna (Makrozoobenthos) 
– Gewässerflora (Phytobenthos, Makrophyten) 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Unterstützungskomponenten, welche der Unterschei-
dung zwischen gutem und sehr gutem Zustand dienen (Kap. 4.2.3) 

– Wasserhaushalt (Abfluss, Abflussdynamik, Verbindung zum Grundwasserkörper) 
– Durchgängigkeit des Gewässers 
– Morphologische Bedingungen (Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des Fluss-

betts, Struktur der Uferzone) 

Chemische und chemisch-physikalische Komponenten: Unterstützungskomponenten, welche der Un-
terscheidung zwischen mässigem, gutem und sehr gutem Zustand dienen 

– Allgemeine chemisch-physikalische Komponenten: Temperatur, Sauerstoff, Nährstoffverhält-
nisse, Versauerungszustand (Kap. 4.2.1) 

– Flussgebietsspezifische synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe u.a. organische Phos-
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phorverbindungen, Pflanzenschutzmittel, Metalle, Arsen (Kap. 4.2.2) 
Für die Beurteilung des chemischen Zustandes wurden in einer Tochterrichtlinie Umweltqualitäts-
normen für prioritäre und prioritär gefährliche Stoffe festgelegt (2008/105/EG). Wenn alle darin ent-
haltenen Umweltqualitätsnormen eingehalten sind, befindet sich der Oberflächenwasserkörper in 
einem guten chemischen Zustand. Nach einer Ergänzung 2013 (2013/39/EU) werden heute 45 Stoffe 
als prioritär eingestuft. Dazu gehören z.B. Schwermetalle (Quecksilber, Cadmium, Blei, Nickel), Pflan-
zenschutzmittel und Biozide (Atrazin, Diuron, Trifluralin, Simazin, etc.) oder langlebige Kohlenwasser-
stoffverbindungen (Benzol, Dioxin, PAK, etc.). Ausgewählte Stoffe wie z.B. Cadmium oder Dioxine 
werden zusätzlich als «prioritär gefährlich» ausgeschieden. Daneben ist als Sonderfall die Nitratkon-
zentration als Anforderung aus der Nitrat-Richtlinie zur Einstufung des chemischen Zustandes zu 
berücksichtigen. 

Abb. 4.1: Einstufungsschema des ökologischen und chemischen Zustandes nach den Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zustand Oberflächengewässer 
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Biologische  
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nenten 
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Makrophyten) 
(Kap. 4.1) 

Hydromorphologi-
sche Qualitäts-
komponenten  
(unterstützend)  
Wasserhaushalt, 
Durchgängigkeit, 
Morphologie (Kap. 
4.2.3) 
 

Chemische Quali-
tätskomponenten  
(unterstützend) 
Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe. 
(Kap. 4.2.2) 

Prioritäre und 
prioritär gefährli-
che Stoffe 

Allgemeine che-
misch-
physikalische Qua-
litätskomponenten 
(unterstützend) 
Nährstoffbedin-
gungen, pH-Wert, 
Temperatur, Sauer-
stoff (Kap. 4.2.1) 
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Abb. 4.2: Entscheidungskaskade für die Einstufung des ökologischen Zustandes (gemäss CIS Leitfaden 
(2003d)) 

 

Die Bewertung und Darstellung des ökologischen Zustandes erfolgt in Form eines fünfstufigen Sys-
tems, wobei die Klasse I (sehr guter ökologischer Zustand) den gewässertypspezifischen Referenzzu-
stand darstellt, die Klasse II (guter ökologischer Zustand) die zumindest zu erreichende Qualitäts-
vorgabe. Die Klassen «mässig», «unbefriedigend» und «schlecht» ergeben sich aufgrund der Stärke 
der Abweichung der biologischen Qualitätskomponenten vom Referenzzustand. 

 

Tab. 4.1: Einstufungssystem mit entsprechender Farbgebung. 

Einstufung Farbe Zielsetzung WRRL 

Sehr gut blau Bis 2021 zu erreichende 
Vorgabe Gut grün 

Mässig gelb  

Unbefriedigend orange  

Schlecht rot  
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4.1. Biologische Referenzbedingungen (Leitbilder) 
Angesichts der Grösse Liechtensteins war es nicht zielführend, eigene biologische Referenzbedingun-
gen für die Gewässer zu formulieren. Für die Definition eigener Referenzzustände stehen in Liechten-
stein zudem zu wenige weitgehend unbeeinflusste Messstellen zur Verfügung. Eine statistisch gesi-
cherte Auswertung wäre nicht möglich. Im Sinne einer Vergleichbarkeit mit einem grösseren Raum 
orientieren sich einerseits die Gewässertypisierung wie auch die Referenzzustände am Nachbar-
land Österreich. Hier stehen umfangreiche Grundlagen zur Verfügung. Für verschiedene Fliessgewäs-
sertypen wurden dort die Referenzbedingungen bereits erarbeitet und können übernommen wer-
den. Es fehlen einzig die Referenzbedingungen für die Gewässer in ehemaligen Riedgebieten, wie sie 
für grosse Teile des Liechtensteiner Talgebiets typisch sind. Hier sind entsprechende Anpassungen 
notwendig. 

Zu den biologischen Qualitätskomponenten, für die Referenzbedingungen erarbeitet werden müs-
sen, gehören die Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten und das Phytobenthos. 
 

4.1.1 Fische 

Fische sind aufgrund der differenzierten Lebensraumansprüche ein guter Zeiger für den ökologischen 
Zustand eines Gewässers. Sie reagieren sehr sensibel auf hydromorphologische Belastungen wie 
Wasserentnahmen, Kontinuumsunterbrechungen oder morphologische Veränderungen. 

Zu den Fischen liegen umfangreiche Daten aus der Erstellung von Verbreitungskarten für den Fischat-
las Liechtensteins und von Abfischungen im Rahmen von Erfolgskontrollen und der Fliessgewäs-
serüberwachung vor. 2014 ist ein neuer Atlas erschienen (BOHL et al. 2014). Dieser enthält im Ver-
gleich mit dem Atlas von 2001 (BOHL et al. 2001) auch Angaben zur Bestandsentwicklung sowie eine 
aktuelle Rote Liste-Einstufung. Für die Fliessgewässer Liechtensteins lassen sich für die verschiede-
nen Gewässer folgende Leit- und Begleitfischarten definieren: 

 

Tab. 4.2: Leit- und typische Begleitfischarten für die Fliessgewässer in Liechtenstein. (Quelle für den 
Alpenrhein: FISCHEREIFACHSTELLEN AM ALPENRHEIN 2005) 

Gewässer Leitfischarten Typische Begleitfische 

Alpenrhein  Bachforelle, Äsche, 
Strömer, Groppe 

Seeforelle, Nase, Barbe, Hasel, Alet, El-
ritze, Bachschmerle, Laube, Brachse, 
Flussbarsch 

Binnenkanal (Unterlauf) (Fo-
rellen-, Äschenregion) 

Bachforelle, Seeforelle, 
Groppe, Äsche  

Barbe, Elritze, Flussbarsch 

Binnenkanal (Oberlauf) (Forel-
lenregion) 

Bachforelle, Groppe Äsche, Bachschmerle, Elritze, Seeforelle 

Esche, Scheidgraben, Spiers-
bach (Riedgewässer, ver-
gleichbar mit Brachsenregion) 

Aal, Elritze, Flussbarsch, 
Hecht, Rotauge 

Alet, Bachschmerle 

Samina, Lawena, Valüna (Obe-
re Forellenregion) 

Bachforelle  
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Aufgrund der räumlichen Ausgangslage ist das potenzielle Artenspektrum stark eingeschränkt. Der-
zeit sind für Liechtenstein 26 Arten dokumentiert (BOHL et al. 2014). Durch die Begradigung der Ge-
wässer im Talraum wurden diese rhithralisiert (höhere Fliessgeschwindigkeiten, tiefere Wassertem-
peraturen). Natürliche Referenzzustände mit Au- und Hinterwässern mit den entsprechenden Arten-
gemeinschaften fehlen heute. Wichtigstes Fischgewässer ist neben dem Rhein der künstlich erstellte 
Liechtensteiner Binnenkanal. Die Leit- und Begleitarten orientieren sich hier entsprechend am ökolo-
gischen Potenzial und berücksichtigen die vorhandene Rhithralisierung. 

Das Monitoring der Fische und die ökologische Bewertung am Alpenrhein erfolgten wie beim Makro-
zoobenthos koordiniert durch die IRKA (Internationale Regierungskommission Alpenrhein). Die Erhe-
bungen erfolgen zeitgleich und auch die ökologische Bewertung wird aus Gründen der Vergleichbar-
keit über den gesamten Alpenrhein koordiniert. Auch die Mündungsbereiche grösserer Zubringer 
und damit des Liechtensteiner Binnenkanals werden bewertet. 2013 hat die letzte fischökologische 
Untersuchung stattgefunden. Die Bewertung des Liechtensteiner Rheinabschnitts wurde nach den 
Vorgaben der WRRL in dieser Studie mit «schlecht» und die der renaturierten Binnenkanalmündung 
mit «unbefriedigend» bewertet. 

 

4.1.2 Makrozoobenthos 

Das Makrozoobenthos ist ein guter Zeiger für stoffliche Belastungen. Aus der Artenzusammenset-
zung und den Abundanzen können verschiedene Indizes ermittelt werden (z.B. Saprobienindex). Zum 
Makrozoobenthos liegen diverse Aufnahmen aus Liechtenstein vor. Die Daten stammen aus der lang-
jährigen Fliessgewässerüberwachung (STAUB & AMANN 2010, RENAT & LIMNEX 2009 & 2011).  

Die Beurteilung des Makrozoobenthos orientiert sich an Österreich (OFENBÖCK et al. 2010). Grundlage 
für den Referenzzustand bilden dabei die Bioregionen in Kombination mit den saprobiellen Grundzu-
ständen nach STUBAUER & MOOG (2002, 2003). Teilweise erfolgt eine innere Differenzierung nach Ein-
zugsgebietsgrösse, Seehöhenklasse und Fischregion. Diese äusseren Rahmenbedingungen definieren 
massgeblich die Zusammensetzung des Makrozoobenthos im Gewässer. 

Für spezielle Gewässertypen wie die Moorbäche oder von Grundwasser geprägte Strecken sind noch 
keine Referenzzustände definiert. Hier fehlen oft die notwendigen, unbeeinflussten Referenzstellen. 

Tab. 4.3: Saprobielle Grundzustände für die verschiedenen Einzugsgebiete 

Geologie, Boden Saprobieller 
Grundzustand 

Beschreibung 

Kalkhochalpen 1-1.25 Nährstoffarme, sauerstoffreiche Gewässer  
Falknisdecke 1-1.25  
Alpenvorland auf Braunerde 1.5-1.75  
Alpenvorland auf Moorboden 1.75-2 Nährstoffreichere Gewässer 
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4.1.3 Makrophyten 

Die im Wasser vorkommenden Armleuchteralgen, Moose und Gefässpflanzen (Makrophyten) sind 
gute Zeiger für stoffliche Belastungen, für Eingriffe in das Abflussregime (z.B. Einstau) und für Gewäs-
ser-Umland-Verzahnung (z.B. Verbauungsgrad der Ufer).  

Grundlage für die Einstufung der Makrophyten bildet der in Österreich verwendete Leitfaden (PALL & 
MAYERHOFER 2010). Die Bioregionen definieren auch hier die Referenzzustände, wobei die Makrophy-
tenzusammensetzung neben der Bioregion insbesondere auch vom Substrat und den vorhandenen 
Fliessgeschwindigkeiten abhängt. Liechtenstein weist nur eine beschränkte Anzahl an Makrophyten-
arten auf. Zudem konzentrieren sich die Makrophytenvorkommen auf die Fliessgewässer im Talraum. 
An den Hanglagen oder im Berggebiet sind höchstens punktuelle Vorkommen (z.B. in einem Kies-
sammler) zu erwarten. Es gibt in Liechtenstein nur wenige Gewässer, deren Makrophytenvorkom-
men eine Einstufung erlauben. Hohe Fliessgeschwindigkeiten und häufige Verbauungen am Bö-
schungsfuss schränken das mögliche Artenspektrum für eine Beurteilung zu stark ein.  

 

4.1.4 Phytobenthos 

Das Phytobenthos eignet sich vor allem, um stoffliche Belastungen (organische und Nährstoffbelas-
tungen) in den Gewässern anzuzeigen. Teils lassen sich Eingriffe in das hydrologische Regime (Was-
serentnahmen) abbilden. Grundlage für die Einstufung des Phytobenthos bilden PFISTER & PIPP (2010). 
Dabei werden drei Teilmodule berechnet.  
‒ Trophie, Nährstoffbelastung 
‒ Saprobie, organische Belastung  
‒ Referenzarten (Abweichung von einer zu erwartenden Referenzbiozönose) 
 

Die Fliessgewässer der Hanglagen weisen meist nur eine geringe organische Belastung auf. Entspre-
chend ist hier die Aussagekraft des Phytobenthos eingeschränkt. Differenziertere Aussagen sind bei 
den Gewässern in den Riedgebieten sowie bei einem hohen Drainagewasseranteil zu erwarten. 
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4.2. Definition der physikalisch-chemischen Referenzbedingungen für die 
Oberflächenwasserkörper 

4.2.1 Physikalisch-chemische Komponenten 

Die physikalisch-chemischen Komponenten unterstützen bei der Beurteilung des Gewässerzustandes 
die biologischen Komponenten (siehe Abb. 4.1) (WRRL Anhang V). Hierzu gehören: 
‒ Temperaturverhältnisse 
‒ Sauerstoffhaushalt 
‒ Salzgehalt 
‒ Versauerungszustand 
‒ Nährstoffverhältnisse 
 
Beim sehr guten Zustand entsprechen diese Werte vollständig oder nahezu vollständig den Werten, 
die bei Abwesenheit störender Einflüsse zu verzeichnen sind. 

Beim guten Zustand gehen sie nicht über den Bereich hinaus, innerhalb dessen die Funktionsfähig-
keit des typspezifischen Ökosystems und die Einhaltung der Werte für die biologischen Qualitäts-
komponenten gewährleistet sind. 

Für verschiedene physikalisch-chemische Parameter (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Nährstoffe) liegen 
in Liechtenstein konkrete Qualitätsziele vor. Diese sind in der Verordnung zum Gewässerschutzgesetz 
(GSchV) vom 17. Dezember 1996 enthalten und definieren den guten bis sehr guten Zustand. Für die 
einzelnen Gewässertypen wurden in den Nachbarländern zwischenzeitlich differenziertere Zielvorga-
ben erarbeitet, die zwischen den Anforderungen für den guten und sehr guten Zustand unterschei-
den und auch für Liechtenstein anwendbar sind (LIECHTI 2010 für die Schweiz und DEUTSCH et al. 2010 
für Österreich). 

 

4.2.2 Spezifische synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe 

Hierzu gehören 
‒ Verschmutzung durch alle prioritären Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in den Was-

serkörper eingeleitet werden 
‒ Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in signifikanten 

Mengen in den Wasserkörper eingeleitet werden 
 
Die Schadstoffe werden flussgebietsspezifisch festgelegt. Mögliche Schadstoffgruppen sind gemäss 
WRRL (Anhang VIII): 
‒ Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können 
‒ Organische Phosphorverbindungen 
‒ Organische Zinnverbindungen 
‒ Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigen-

schaften bzw. steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen 
Systems beeinträchtigenden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind 

‒ Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische 
Stoffe 

‒ Zyanide 
‒ Metalle und Metallverbindungen 
‒ Arsen und Arsenverbindungen 
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‒ Biozide und Pflanzenschutzmittel 
‒ Schwebstoffe 
‒ Stoffe, die zur Eutrophierung beitragen (insbesondere Nitrate und Phosphate) 
‒ Stoffe mit nachhaltigem Einfluss auf die Sauerstoffbilanz (und die anhand von Parametern wie 

BSB, CSB usw. gemessen werden können). 
 

Beim sehr guten Zustand sind die Konzentrationen nahe Null oder zumindest unter der Nachweis-
grenze. 

Beim guten Zustand sind die Konzentrationen nicht höher als es die Umweltqualitätsnormen vorge-
ben. 

Die Verordnung zum Gewässerschutzgesetz (GschV) gibt für verschiedene Schadstoffe Qualitätsziele 
in Form von Konzentrationsobergrenzen für das in die Gewässer oder in die Kanalisation eingeleitete 
Wasser vor bzw. verbietet die Einleitung entsprechender Stoffe. Für die Fliessgewässer wie auch für 
das Grund- und Quellwasser sind zudem eigene Qualitätsziele für verschiedene Schadstoffe formu-
liert. Die festgelegten Grenzwerte sind für die Beurteilung des chemischen Zustandes der Gewässer 
in Liechtenstein heranzuziehen (Art. 41m Gewässerschutzgesetz). 

Aktuell wird die Problematik von Mikroverunreinigungen (organische Spurenstoffe) an der einzigen 
Liechtensteiner Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Bendern untersucht. Dabei handelt es sich um 
Substanzen wie Medikamente, Hormone oder Biozide, die bereits in sehr tiefen Konzentrationen im 
Bereich von wenigen Mikro- oder Nanogramm pro Liter die Gesundheit und die Fortpflanzung der 
Fische gefährden können. Sie werden heute in den Abwasserreinigungsanlagen nur zu einem gerin-
gen Teil herausgefiltert oder abgebaut.  

 

4.2.3 Hydromorphologische Referenzbedingungen 

Die hydromorphologischen Qualitätskomponenten unterstützen bei der Beurteilung der biologischen 
Komponenten (WRRL, Anhang V) im Hinblick auf den ökologischen Zustand (Siehe Abb. 4.1). Sie die-
nen der Unterscheidung zwischen den Kategorien «gut» und «sehr gut». Ein sehr guter Zustand wird 
erreicht, wenn die Hydromorphologie vollständig oder weitgehend den Bedingungen bei Abwesen-
heit störender Einflüsse entspricht (siehe Kap. 12.2).  
 
Zur Beurteilung der Hydromorphologie gehören:  
‒ Wasserhaushalt 

o Abfluss und Abflussdynamik 
o Verbindung zu Grundwasserkörpern 

‒ Durchgängigkeit des Flusses 
‒ Morphologische Bedingungen 

o Tiefen- und Breitenvariation 
o Struktur und Substrat des Flussbetts 
o Struktur der Uferzone 

 
Grundsätzlich lassen sich aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte und Funktion in Liechtenstein ver-
schiedene Gewässertypen unterscheiden (s. auch HAIDVOGL & KINDLE (2001), REY (2004)). Für die ein-
zelnen Gewässertypen können dabei hydromorphologische Leitbilder im Sinne von Referenzzustän-
den definiert werden. 



   32 

Tab. 4.4: Hydromorphologische Leitbilder für die einzelnen Gewässertypen und ihre Beeinträchtigun-
gen 

Gewässertyp Sehr guter Zustand Beeinträchtigungen in Liech-
tenstein 

Giessen: Von Grundwasser ge-
spiesene Gewässer im Bereich des 
Schotterkörpers des Rheines mit 
geringem Gefälle, fehlendem Ge-
schiebetrieb und geringen Ab-
flussschwankungen. Sie weisen 
keine Trübung und bei fehlender 
Beschattung einen starken Was-
serpflanzenbewuchs auf. Bö-
schung und Sohle sind nicht ver-
baut. Die Temperaturschwankun-
gen sind gering. 

-  natürliche (gewundene) 
Linienführung 

-  keine Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung 

-  keine Durchgängigkeitsstö-
rung 

- meist von Gehölzen (Be-
schattung) begleitet  

- permanente, natürliche 
Wasserführung und Ver-
bindung zum Grundwasser 

- verändertes Wasserregime 
(Wasserqualität, Fliessge-
schwindigkeiten) durch Wie-
derbewässerung 

- fehlende, ungenügende 
Wasserführung 

- reduzierter Uferbereich 
- Verbauungen und Begradi-

gungen  

Riedgewässer: Langsam fliessende 
Gewässer der ehemals grossen 
Riedgebiete der Rheintalebene. 
Typische Vertreter sind die Wie-
senbäche und Entwässerungsgrä-
ben. Das Wasser weist je nach 
organischem Anteil im Einzugsge-
biet eine bräunliche Färbung auf. 
Die Wassertemperatur ist höher. 
Das Gefälle ist gering, die Tempe-
raturen schwanken stark. 

-  natürliche (gewundene) 
Linienführung 

-  keine Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung 

-  keine Durchgängigkeitsstö-
rung 

- permanente Wasserfüh-
rung 

- gerade Linienführung 
- Verbauung von Sohle und 

Böschungsfuss durch Holz- 
und Betonschalen 

- teils Versickerung und damit 
fehlende Wasserführung 

- steile Uferausbildung, unge-
nügender Uferbereich 

Talbäche: Sammelbegriff für im 
Talgrund verlaufende Fliessgewäs-
ser mittlerer Grösse. Hierzu zählen 
auch die Unterläufe der Hangbä-
che sowie der Binnenkanal  

- natürliche (gewundene) 
Linienführung 

-  keine Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung 

- permanente Wasserfüh-
rung mit natürlicher Men-
ge und Dynamik 

-  keine Durchgängigkeitsstö-
rung 

- gerade Linienführung 
- Verbauung am Böschungs-

fuss 
- steile Uferausbildung, feh-

lender Uferbereich 
-  Wasserspiegelschwankungen 

durch Kraftwerksnutzung 

Hangbäche: Diese lassen sich in 
den steilen Oberlauf, einen 
Schuttkegel an den Talflanken und 
den flachen Unterlauf im Talraum 
untergliedern. Sie weisen eine 
gestreckte Linienführung mit deut-
lichem Geschiebetrieb und Umla-
gerungsdynamik auf. 

- natürliche Linienführung 
(gestreckt, verzweigt, pen-
delnd) 

-  keine Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung 

- keine künstlichen Durch-
gängigkeitsstörungen bzw. 
Sohlstabilisierungen (Ab-
stürze) 

 Wasserführung mit natür-
licher Menge und Dynamik  

- starke Verbauung der Hang-
bäche durch Sohl- und Bö-
schungsfusssicherung (vor al-
lem im Siedlungsgebiet) 

- Absturzbauwerke zur Sohl-
stabilisierung  

-  Wasserentnahmen im Ein-
zugsgebiet  

- Sammlerbauwerke bei den 
stärker geschiebeführenden 
Bächen  
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Gewässertyp Sehr guter Zustand Beeinträchtigungen in Liech-
tenstein 

Gebirgsbäche: Entspringen dem 
Hochgebirge mit entsprechend 
starkem Geschiebetrieb und gros-
sen Abflussschwankungen.  

- natürliche Linienführung 
(gestreckt, verzweigt) 

-  keine Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung 

- keine künstlichen Durch-
gängigkeitsstörungen bzw. 
Sohlstabilisierungen (Ab-
stürze, Sammlerbauwerke) 

 Wasserführung mit natür-
licher Menge und Dynamik 

- Absturzbauwerke zur Sohl-
stabilisierung  

-  Wasserentnahmen zur 
Stromgewinnung (Restwas-
serstrecken) 

- Sammlerbauwerke bei den 
stärker geschiebeführenden 
Bächen 

Rüfen: Weisen einen kurzen, stei-
len Lauf und starken Geschiebe-
trieb auf und führen nur bei star-
ken Niederschlägen Wasser. Häu-
fig versickert das Wasser im In-
terstitialraum auf Teilabschnitten. 
Die Rüfen schufen die grossen, 
landschaftsprägenden Schwemm-
fächer in Liechtenstein. 

- natürliche Linienführung 
(gestreckt, verzweigt, pen-
delnd) 

-  keine Sohl- und Bö-
schungsfussverbauung 

- keine künstlichen Durch-
gängigkeitsstörungen bzw. 
Sohlstabilisierungen (Ab-
stürze, Sammlerbauwerke) 

-  Wasserentnahmen im Ein-
zugsgebiet  

- Absturzbauwerke zur Sohl-
stabilisierung  

- Sammlerbauwerke  
- Verbauung von Sohle und 

Böschung oberhalb der 
Sammlerbauwerte 

 
 

Abb. 4.3: Beispiele für hydromorphologische Belastungen mit einem hart verbauten Gebirgsbach 
(links) sowie einem Talbach mit der typischen Geradlinigkeit und Böschungsfusssicherung (recht). 
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5. Auswirkungen menschlicher Tätigkeit/anthropogene Belastung 

5.1. Ausgangslage 
Die Erfassung der signifikanten anthropogenen Belastungen und die Beurteilung ihrer Auswirkungen. 
(Anhang II, Nr. 1.4 der WRRL) bildet einen wesentlichen Teil der Bestandsaufnahme. Dazu gehören: 

‒ Einschätzung der Verschmutzungen durch Punktquellen (Kap. 5.2) und diffuse Quellen (Kap. 
5.3), insbesondere durch die im Anhang VIII der WRRL aufgeführten Stoffe (Schadstoffe).  

‒ Einschätzung und Ermittlung signifikanter Wasserentnahmen für Brauchwasser inkl. der saisona-
len Schwankungen. 

‒ Einschätzung der Auswirkung signifikanter Abflussregulierungen einschliesslich der Wasserüber- 
und -umleitung auf die Fliesseigenschaften und Wasserbilanzen. 

‒ Einschätzung signifikanter morphologischer Veränderungen. 

Das methodische Vorgehen wurde in diversen Leitlinien von europäischen Arbeitsgruppen festgelegt.  

 

5.2. Punktquellen 
Punktquellen in Liechtenstein bilden die Einleitungen aus der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in 
Bendern sowie die Regenüberlaufbecken.  

Daneben sind einzelne Drainagepumpwerke für Grundwasser sowie Einleitungen von thermisch ge-
nutztem Wasser u.a. durch Industriebetriebe vorhanden. 

Weitere Punktquellen sind die Einleitungen aus der Regenwasserkanalisation (z.B. Strassenabwässer, 
Siedlungsentwässerung). 

In Liechtenstein regeln das Gewässerschutzgesetz und die zugehörige Verordnung die Einleitung in 
die Gewässer. 

 

5.2.1 Abwasserreinigungsanlage (ARA) Bendern  

Die ARA Bendern (Koordinaten 756'290/231'410) ist die einzige kommunale Abwasserreinigungsan-
lage und reinigt das Wasser von allen 11 Gemeinden Liechtensteins. Sie wird durch den Abwasser-
zweckverband der Gemeinden Liechtensteins im Auftrag der Gemeinden geführt. Die Anlage ist hyd-
raulisch für 75'000 Einwohner-Gleichwerte (EG) ausgerichtet, biologisch für 105'800 EG. Der An-
schlussgrad an die Kanalisation beträgt in Liechtenstein rund 98% (REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECH-

TENSTEIN Hrsg. 2009). Jährlich werden zwischen 8 und 11 Mio. m3 Abwasser behandelt. Rund 25% 
davon ist sauberes Fremdwasser (Quelle: Geschäftsbericht ARA Bendern). Die gereinigten Abwässer 
werden in den Alpenrhein geleitet. Die Abbauleistung betrug 2013 im Mittel beim Gesamt-Phosphor 
92,6%, beim Gesamt-N 71,8%, beim CSB1 95,3% (ARA Bendern (2014)). 

                                                           

1 CSB: der chemische Sauerstoffbedarf ist ein Mass für die im Wasser enthaltenen und unter bestimmten Be-
dingungen oxidierbaren Stoffe.  
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In der Anlage wird seit 2013 zudem sämtliches, von den Industriebetrieben teilweise vorbehandeltes 
Abwasser gereinigt. Bisher bestehende industrielle Kläranlagen mit direkter Einleitung in einen Vor-
fluter wurden aufgehoben. 

Abb. 5.1: Entwicklung der täglichen Restfrachten im ARA-Auslauf zwischen 2001-2013. (Quelle: ARA 
Bendern 2014) 

 

 
Abb. 5.2: Entwicklung der Abwassermenge seit 2003. (Quelle: ARA Bendern 2014) 
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5.2.2 Regenbecken/Hochwasserentlastungen 

Aufgrund der Mischkanalisation wird dem Abwasser auch Wasser aus der Entwässerung der Strassen 
und Plätzen zugeführt. Bei Starkregenereignissen wird der erste Teil des mit Regenwasser verdünn-
ten Abwassers in Regenbecken gesammelt und zeitlich verzögert der ARA Bendern zugeführt. Ent-
sprechende Regenbecken sind über das ganze Land verteilt. Darüber hinaus anfallendes Mischwasser 
wird mechanisch gereinigt und direkt in die Oberflächengewässer entlastet. Bei Starkregenereignis-
sen stellen diese Hochwasserentlastungen punktuelle Belastungsquellen für den Vorfluter dar. Es 
wird geschätzt, dass die durch diese Entlastung in die Gewässer eingetragene Schmutzfracht ca. den 
Restfrachten der ARA in Bendern entspricht (Abb. 5.1).  

Die Rückhaltekapazität wurde durch den Bau von zusätzlichen Regenbecken in den letzten Jahren in 
Liechtenstein erhöht. Zudem wird versucht, den Fremdwasseranteil in der Kanalisation zu reduzieren 
(Kap. 5.2.3).  

Bei zwei Industriebetrieben sind grössere Wärmeabgaben ins Gewässersystem vorhanden. 

Abb. 5.3: Übersicht wesentlicher Punktquellen und Rückhaltebauwerke (Regenbecken) 
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5.2.3 Regenwassereinleitungen 

Wasser aus der Siedlungsentwässerung wird nach Möglichkeit versickert oder zusammen mit den 
Strassenabwässern in die Oberflächengewässer eingeleitet. Das Strassenabwasser der stärker befah-
renen Strassen (Landstrassen) wird zu rund 90% über die Mischwasserkanalisation abgeleitet. Es gibt 
nur noch wenige Strassenabschnitte von übergeordneter Bedeutung, die direkt in den Vorfluter und 
damit einen Oberflächenwasserkörper entwässern. Mit der direkten Entwässerung in einen Oberflä-
chenwasserkörper ist das Risiko des Eintrags verschiedenster Stoffe aus dem Strassenverkehr ver-
bunden. Diese reichen von Nährstoffen, Metallen, seltenen Erden bis hin zu Kohlenwasserstoffver-
bindungen (AQUAPLUS 2011).  

 

5.3. Diffuse Quellen 
Wesentliche diffuse Quellen in Liechtenstein sind: 

‒ Direkte oberflächliche Einträge in die Oberflächengewässer durch Abschwemmung und Boden-
erosion 

‒ Einträge durch Auswaschung und Einleitung über Drainageleitungen in die Gewässer 

 

5.3.1 Einträge durch Abschwemmung und Auswaschung 

Die Einträge durch diffuse Quellen lassen sich einerseits über eine Abschätzung der zu erwartenden 
Emissionen aufgrund der Beschaffenheit des Einzugsgebietes (Emissionsmethode) und andererseits 
durch hochgerechnete Schadstofffrachten in den Gewässern ermitteln (Immissionsmethode). 

Abschätzung über Emissionsmethode 

Für die Teileinzugsgebiete des Bodensees wurde eine Abschätzung der P- und N-Verluste und ihrer 
Herkunft durchgeführt (INTERNATIONALE BODENSEEKONFERENZ (1999b)). Die Berechnung der Stofffrach-
ten aus den verschiedenen Eintragspfaden (Abschwemmung, Erosion, Auswaschung, atmosphärische 
Deposition, landwirtschaftliche Direkteinträge) erfolgte mit Hilfe eines Stoffflussmodells aus den 
berechneten Wasserflüssen (Oberflächenabfluss, Sickerwasser, Drainageabfluss, Niederschlag auf 
Gewässer) und den entsprechenden nutzungs- und gebietsspezifischen Stoffkonzentrationen.  

Abb. 5.4: Herkunft von Phosphor (links) und Stickstoff (rechts) im Fürstentum Liechtenstein (PRASUHN 
1999, INTERNATIONALE BODENSEEKONFERENZ (1999). 
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Abb. 5.5: Stickstoff- und Phosphorfrachten für Liechtenstein gemäss IBK Studie (PRASUHN 1999, INTER-
NATIONALE BODENSEEKONFERENZ (1999). 

 

Abschätzung über Immissionsmethode 

Wesentlichstes Fliessgewässer in Liechtenstein ist der Binnenkanal. Dieser sammelt zentral die rhein-
talseitigen Gewässer und fliesst bei Ruggell in den Alpenrhein. Ein Teil des Wassers aus den Einzugs-
gebieten im Alpengebiet wird für die Stromerzeugung in das Alpenrheintal übergeleitet. Damit ent-
wässert der Binnenkanal rund 75% der Landesfläche. Daneben bilden die Samina sowie der Spiers-
bach die einzigen grösseren grenzüberschreitenden Abflüsse Liechtensteins. Die Abschätzung erfolgt 
über die Multiplikation der teils berechneten Abflüsse mit den mittleren Konzentrationen (Abb. 5.6). 

Abb. 5.6: Durchschnittliche Nitrat-Stickstoff- und Phosphat-Phosphorkonzentrationen der wichtigsten 
Gewässer Liechtensteins zwischen 2000 und 2010. Die Gewässer bewegen sich mit den vorliegenden 
Werten im Bereich des sehr guten Zustandes. (Quelle: Amt für Statistik 2012) 
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Mit beiden Methoden wird die gleiche Grössenordnung bei der diffusen Belastung ermittelt, wobei 
die Emissionsmethode tendenziell eher grössere Belastungen ergibt. Der Unterschied dürfte einer-
seits auf der Abbauleistung im Gewässer wie auch auf Versickerungen in die Grundwasserleiter der 
Rheintalebene beruhen. Beim gelösten Stickstoff dürfte die jährliche Fracht zwischen 150 und 200 
Tonnen (N) pro Jahr liegen, beim gelösten Phosphor zwischen 2 und 4 Tonnen (P). Zum Vergleich 
beträgt die jährliche N-Abgabe der ARA Bendern rund 65 Tonnen.  

Damit trägt Liechtenstein mit 2.5 % der Bevölkerung zu rund 1.5 % der Stickstoff- und zu 1 % der 
Phosphorbelastung im Einzugsgebiet des Alpenrheins/Bodensees bei (bezogen auf den Anteil gelös-
ter Stoffe).  

 

5.3.2 Landwirtschaft 

Eine der Hauptursachen für diffuse Nährstoffeinträge in die Gewässer ist die landwirtschaftliche Nut-
zung. Direkte Eintragungswege sind dabei die Düngergaben und Stickstoffemissionen in die Luft, z.B. 
aus der Viehhaltung. Indirekt beeinflusst die Landwirtschaft die Gewässer durch Veränderungen der 
Bodenverhältnisse zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung, z.B. durch das Absenken des 
Grundwasserspiegels im Rahmen von Meliorationen. Durch die Luftzufuhr können insbesondere aus 
den Moorböden organische Bestandteile abgebaut und ausgewaschen werden. 

Liechtenstein weist mit 41,3% einen hohen Waldflächenanteil auf. 33.2 % der Landesfläche werden 
landwirtschaftlich meist in Form von Naturwiesen und Alpweiden genutzt.  

11,1% der Landesfläche werden als Ackerland bewirtschaftet. Die Ackerfläche konzentriert sich aus-
schliesslich auf die Ebene des Alpenrheins. Hier werden zudem grössere Flächen mit Drainageleitun-
gen entwässert. Entsprechend erhöht ist das Risiko diffuser Ausschwemmungen von Nährstoffen und 
Pestiziden direkt oder indirekt über die Drainageleitungen in die Oberflächengewässer.  

 

 

Abb. 5.7: Zusammensetzung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (total 3669 ha) in Liechtenstein im 
Jahr 2010 (Statistisches Jahrbuch Liechtenstein 2014).  

 

3%

3%

3%

<1%<1%

11%

12%

62%

6%

Getreide
Hackfrüchte
Ölsaaten
Übriges Ackerland
Silo- und Grünmais
Kunstwiese
Dauergrünland
Dauerkulturen
Übrige LN



   40 

Um übermässige Nährstoffeinträge in die Gewässer zu vermeiden, bestehen im Rahmen der land-
wirtschaftlichen Gesetzgebung diverse Regelungen zum Düngereinsatz.  
 
Der Betrieb muss 
‒ eine ausgeglichene Düngerbilanz aufweisen 
‒ einen Mindestdüngerabstand von 3 Metern zu oberirdischen Gewässern einhalten  
‒ eine Lagermöglichkeit für einen Mindestzeitraum vorweisen  
 
Es darf zudem 
‒ bei gefrorenem, wassergesättigtem, schneebedecktem oder trockenem Boden sowie in der Vege-

tationsruhe (15. Dezember bis 15. Februar unter 800 m ü.M.) kein Dünger ausgebracht werden 
und 

‒ Klärschlamm nicht als Dünger verwendet werden.  
 

Zahlreiche Gewässer im Talraum Liechtensteins sind durch extensiv genutzte, ungedüngte Wiesen-
streifen gegen die intensivere Landnutzung abgepuffert. Die Rheintalebene weist zudem ein geringes 
Gefälle auf. Das Risiko oberflächlicher Abschwemmungen ist damit reduziert. Nährstoffausträge aus 
den Landwirtschaftsflächen erfolgen daher im Talraum primär indirekt über die Drainageleitungen. 
An den futterbaulich genutzten Hanglagen sind oberflächliche Abschwemmungen vorhanden. 

Liechtenstein weist mit rund 35% zudem einen hohen Anteil Biobetriebe auf. Der Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel ist entsprechend reduziert. 

Abb. 5.8: Extensivwiesen- und Gehölzstreifen können Gewässer gegenüber oberflächliche Nährstoffe-
inträge abpuffern.  
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5.4. Hydromorphologische Belastungen 
5.4.1 Wasserentnahmen  

Die Wasserentnahmen für Brauch- und Trinkwasser betreffen primär den Grundwasserleiter im Tal-
raum (siehe Kap. 7.2).  

Verschiedene Trinkwasserfassungen liegen im Quellbereich der Gewässer (z.B. Mühleholzrüfe) und 
haben so auch einen direkten Einfluss auf die Wasserführung im Gewässer. 

Die Wasserentnahme für die Bewässerung in der Landwirtschaft erfolgt primär aus dem Binnenkanal, 
teils aus den vom Binnenkanal bewässerten Gewässern (Kap. 7.2.2). Problematisch ist dies insbeson-
dere bei geringer Wasserführung. Die Entnahmen stehen teils in Konkurrenz zu den fischereilichen 
Interessen. 

 

5.4.2 Abflussregulierungen (Wasserüber- und -umleitungen) 

In Liechtenstein erfolgen Wasserumleitungen aus dem Fliessgewässernetz an mehreren Standorten. 
Von besonderer Bedeutung ist die Überleitung von Wasser aus dem Saminatal in die Rheintalebene 
mit dem Zweck der Stromgewinnung. Damit wird Wasser der subalpinen/alpinen Stufe (kalt, nähr-
stoffarm) direkt in ein Gewässer der Tallagen überführt. Im Berggebiet ist im Steg ein Stausee vor-
handen, der eine gezielte Spitzenstromproduktion erlaubt (Abb. 3.3). Dies führt zu einem Schwall-
Sunk-Ereignis sowie Temperaturschwankungen an der Rückgabestelle im Vaduzer Giessen und im 
anschliessenden Binnenkanal. Dies wirkt sich bis nach Ruggell aus. 2014 wird das Kraftwerk zu einem 
Pumpspeicherwerk umgebaut. In diesem Zusammenhang wird der Schwall-Sunk Effekt auf den Vadu-
zer Giessen und den nachfolgenden Binnenkanal reduziert. Die negativen Effekte der kurzfristigen 
Pegelschwankungen auf die Tierwelt werden vor allem am Alpenrhein seit längerem thematisiert. 

Abb. 5.9: Restwasserstrecken (links) und Schwall-Sunk-Strecken (rechts) in Liechtenstein  

 



   42 

Eine weitere grössere Wassernutzung findet sich bei der Lawena, wobei ein Höhenunterschied von 
fast 1000 m zur Stromgewinnung genutzt wird. Aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten wird hier 
Bandenergie erzeugt. Das Wasser mündet in ein Stillgewässer, welches die vorhandenen Tempera-
turunterschiede ausgleicht. Daneben sind an kleineren Seitenbächen in Triesen und Vaduz Ableitun-
gen zur Stromproduktion vorhanden. 

Verbindliche Restwassermengen existieren seit der Neukonzessionierung im Jahre 2011 bei der Sa-
mina beim Pumpwerk Rietern (Steg). An den weiteren kleineren Wasserentnahmestellen sind derzeit 
keine Restwassermengen vorgeschrieben. 

 

5.4.3 Morphologische Parameter 

Im Rahmen einer flächendeckenden Kartierung wurden wesentliche ökomorphologische Parameter 
an den Fliessgewässern erhoben und eine Gesamtbeurteilung durchgeführt (RENAT 2006). Diese 
Kartierung wurde zwischenzeitlich aktualisiert. Wesentliche Kriterien waren die Verbauung von Bö-
schungsfuss und Sohle. Bei rund einem Viertel der Fliessgewässer Liechtensteins ist der Böschungs-
fuss verbaut, der überwiegende Teil davon in den Tallagen. Der Anteil der Sohlverbauungen ist we-
sentlich kleiner, mit ebenfalls einem Schwerpunkt in den Tallagen. An den Hanglagen sind zahlreiche 
Abschnitte durch Absturzbauwerke gesichert. Dazwischen sind Sohle und Böschungsfuss natürlich. 

Abb. 5.10: Verbauung Böschungsfuss (links) und Sohle (rechts) für das Liechtensteiner Gewässersys-
tem (Total 325 km), gesamt (oben) und aufgeteilt auf die Naturräume (unten). 
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Abb. 5.11: Verbauung Böschungsfuss (links) und Sohle (rechts) der Liechtensteiner Hauptgewässer 

 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Fliessgewässerabschnitte in Liechtenstein ökomorpholo-
gisch aufgewertet und bestehende Verbauungen entfernt. Eine wesentliche Revitalisierung war die 
Verbesserung der Durchgängigkeit bei der Mündung des Binnenkanals in den Rhein im Jahr 2000. 
Zwei weitere Aufwertungsstrecken am Binnenkanal in den Jahren 2008 und 2011 verbessern lokal 
die Situation am zweitwichtigsten Gewässer nach dem Rhein. Daneben wurden an verschiedenen 
kleineren Gewässern Abschnitte aufgewertet und Wanderhindernisse entfernt.  

 

 

Abb. 5.12: Revitalisierungen an der Binnenkanal-Mündung (links) und sowie an einem rund 400 m 
langen Abschnitt in der Gemeinde Schaan (rechts).  
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5.5. Beurteilung der Auswirkungen von Belastungen und Abschätzen des 
Erreichens der Umweltziele 

Es gilt abzuschätzen, wie sich die ermittelten anthropogenen Belastungen auf die Oberflächenwas-
serkörper auswirken und wie wahrscheinlich es ist, dass die Oberflächenwasserkörper die Umwelt-
qualitätsziele (guter Zustand) nicht erreichen (WRRL Anhang II, Nr. 1.5). 

Im Rahmen der vorliegenden Bestandsaufnahme wird für die Beurteilung auf bereits vorhandene 
Informationen und Messungen zurückgegriffen und das Risiko, dass die festgelegten Umweltziele 
nicht erreicht werden, abgeschätzt (Risiko einer Zielverfehlung).  

Es besteht ein dreistufiges Bewertungssystem (BMLFUW (2007b)):  

‒ Kein Risiko: Gewässer, die den guten Zustand wahrscheinlich erreichen werden. Für diese Was-
serkörper kann auf Grund des derzeitigen Kenntnisstandes davon ausgegangen werden, dass das 
Erreichen der Umweltqualitätsziele nicht gefährdet ist. Weitergehende Massnahmen sind im 
Rahmen des Bewirtschaftungsplanes nicht notwendig.  

‒ Risiko ist nicht einstufbar: Gewässer, für die zurzeit unklar ist, ob sie den guten Zustand errei-
chen. Für eine Beurteilung stehen nicht ausreichend Daten zur Verfügung bzw. die Auswirkungen 
allfälliger Belastungen sind nicht abschätzbar. Für diese Wasserkörper ist es notwendig, die be-
stehenden Informationslücken für eine eindeutige Risikobeurteilung zu beheben.  

‒ Risiko: Gewässer, die den guten Zustand wahrscheinlich nicht erreichen werden. Aufgrund des 
derzeitigen Kenntnisstandes ist das Risiko gegeben, dass die Umweltqualitätsziele ohne weiter-
gehende Massnahmen nicht erreicht bzw. verfehlt werden. Bei diesen Gewässern sind im Rah-
men des Bewirtschaftungsplanes die notwendigen Massnahmen zu festzulegen. 

 

5.5.1 Vorgehen 

Die Auswertung beruht auf den Daten aus der ökomorphologischen Bewertung, der chemisch-
physikalischen Fliessgewässerüberwachung, der Hydrologie sowie Informationen zum Makro-
zoobenthos und zur Fischfauna.  

- An den wichtigsten Fliessgewässern wurden seit den 80iger Jahren regelmässig Proben ent-
nommen und auf verschiedene Nährstoffe und physikalische Parameter überprüft. Daraus 
lässt sich der Zustand der Gewässer hinsichtlich der allgemeinen chemisch-physikalischen 
Parameter für die grösseren Gewässer ableiten (Kap. 5.5.2).  

- Für Liechtenstein liegt eine flächendeckende Beurteilung des ökomorphologischen Zustandes 
(Kap. 5.5.3) für alle Fliessgewässer vor. Die Ökomorphologie bestimmt massgeblich die Le-
bensraumbedingungen für die biologischen Qualitätskomponenten. Er bildet auch die Grund-
lage für die Unterteilung der Gewässer in einzelne Teil-Oberflächenwasserkörper.  

- Das Lebensraumpotenzial der grösseren Gewässer wird massgeblich durch die Hydrologie 
und dabei vor allem durch Wasserentnahmen und -einleitungen bestimmt. Diese sind für 
Liechtenstein bekannt und dokumentiert (Kap. 5.5.3).  

- Die Einstufung wird zusätzlich mittels der Ergebnisse aus früheren Kontrollprogrammen zum 
Makrozoobenthos, zu den Makrophyten und zur Fischfauna justiert (Kap. 5.5.4). 

Die Auswirkung der einzelnen Faktoren auf den Wasserkörper wird abgeschätzt und einander über-
lagert. Danach können die Wasserkörper hinsichtlich der Erreichung der Umweltziele einer der drei 
Risikokategorien zugewiesen werden („kein Risiko“, „Risiko nicht einstufbar“, „Risiko“) (Kap. 5.5.5).  
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5.5.2 Chemisch-physikalische Qualitätskomponenten 

Chemische Aufnahmen liegen nur für ausgewählte Gewässer vor. Zudem wurde vor allem die Nähr-
stoffbelastung untersucht. Daraus ergeben sich folgende Resultate: 

Qualitätsziel Überschreitungen Qualitätsziel nach GschV 

Organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) (rela-
tiv strenges Qualitätsziel in GschV vorgegeben) 

Esche, Spiersbach, Scheidgraben 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) Esche 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) Esche, Spiersbach 
 

Entsprechend präsentiert sich die chemische Gewässergüte in unbefriedigendem bis mässigem Zu-
stand in Esche und Spiersbach sowie einer leichten Belastung im Scheidgraben. In den anderen Ge-
wässern kann von einer sehr guten Wasserqualität hinsichtlich der organischen Belastung ausgegan-
gen werden. Die Resultate der chemischen Untersuchungen werden auch durch die Makro-
zoobenthosdaten (Saprobienindex) bestätigt. 

Abb. 5.13: Chemische Belastung mit Nährstoffen (links) und Risikoabschätzung nach Anhang VIII 
WRRL (rechts). Die Beurteilung der chemischen Belastung erfolgte nach dem Modul-Stufenkonzept 
der Schweiz (LIECHTI 2010) 
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Die Temperaturen der Fliessgewässer liegen für die Berggewässer, den Binnenkanal und den Alpen-
rhein im für Salmonidengewässer typischen tiefen Bereich (Maximum im Binnenkanal bei Ruggell ca. 
15 Grad). Erhöhte Temperaturen und daraus ergebende Sauerstoffdefizite sind nicht vorhanden. 
Aufgrund des Grundwassereinflusses weisen Scheidgraben und Speckigraben ebenfalls tiefe Tempe-
raturen auf. Der Scheidgraben ist zudem stark beschattet. Einzig im Oberlauf der Esche sind aufgrund 
des Einstaus beim neu erstellten Egelsee im Sommer höhere Temperaturen möglich. Hier ist das Risi-
ko bezüglich der Temperatur derzeit nicht einschätzbar. Aufgrund der durchschnittlich tiefen Tempe-
raturen weisen die Fliessgewässer einen hohen Sauerstoffgehalt auf. 

Beim pH-Wert wird das Qualitätsziel nach GschV (zwischen pH 6.5 und 8.5) in den Fliessgewässern 
erreicht. Aufgrund des kalkreichen Untergrundes besteht ein hohes Abpufferungspotenzial gegen-
über Säuren. 

 

5.5.3 Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Die flächendeckende ökomorphologische Beurteilung zeigt primäre Defizite bei den grossen Talge-
wässern (Esche, Spiersbach, Binnenkanal) und im Siedlungsgebiet inkl. angrenzender Hanglagen mit 
den Eindolungen und Schutzbauten auf. Besser können die revitalisierten Abschnitte am Binnenkanal 
und Mölibach beurteilt werden. In den Hochlagen und inneralpin sind die Gewässer in der Regel 
ökomorphologisch wenig beeinträchtigt bis natürlich.  

Abb. 5.14: Ökomorphologische Gesamtbeurteilung (links) und Risikoabschätzung betreffend Zielerrei-
chung(rechts) 

 



   47 

Hydrologische Belastungen werden an den grösseren Fliessgewässern vor allem durch die Wasser-
entnahmen im Berggebiet und Überleitung in die Rheintalebene verursacht. Wesentlich sind die 
Restwasserstrecken bei der Lawena sowie der Samina (siehe Abb. 5.9) sowie die aus der Wasser-
kraftnutzung entstehende Schwall-Sunk-Problematik im Unterlauf des Binnenkanals und des Alpen-
rheins. Vor allem am Alpenrhein ergibt sich daraus ein Risiko für die Zielverfehlung. Im Bereich der 
Restwasserstrecken Samina und Lawena ist das Risiko der Zielverfehlung nicht einstufbar. Ab der 
Einmündung der ersten grösseren Seitengewässer (Valorschbach in die Samina) kann von einer we-
sentlich verbesserten hydrologischen Situation ausgegangen werden.  

 

5.5.4 Biologische Qualitätskomponenten 

In Liechtenstein sind in der Vergangenheit regelmässig Aufnahmen des Makrozoobenthos erfolgt. 
2008 und 2011 wurden erneut Aufnahmen durchgeführt (Abb. 5.15). 2008 erfolgte eine Aufnahme 
der Makrophyten (Abb. 5.16). Es erfolgten gezielte Abfischungen, zudem wurden 2010 bis 2012 die 
Daten für den Fisch- und Krebsatlas erhoben (BOHL et al 2014). Die Resultate dienten als Grundlage 
für die Entwicklung des Überwachungsprogramms (siehe Kap. 9.5.3). Zudem ergaben sich daraus 
bereits Hinweise bezüglich des Risikos des Verfehlens der Umweltziele hinsichtlich dieser biologi-
schen Qualitätskomponenten.  

 

Abb. 5.15: Analyse der Makrozoobenthosaufnahmen (Saprobienindex) (links) 2008/2011 und Zu-
standsbeurteilung des Makrozoobenthos 2008/2011 (rechts) (RENAT AG & LIMNEX AG 2009 & 2011).  

 



   48 

Abb. 5.16: Beurteilung der Makrophytenaufnahmen von 2008 sowie der Fische 2008 und 2011. 

 

 
 
5.5.5 Ökologischer Zustand 

Die verschiedenen Belastungen bzw. das Risiko einer möglichen Zielverfehlung können zu einer Ge-
samtbeurteilung überlagert werden. Dabei werden jene Abschnitte, an denen verschiedene Parame-
ter eine Abweichung von Zielzustand aufweisen, erkennbar (z.B. Esche). Die ökomorphologischen 
Rahmenbedingungen sowie die Wasserführung (Restwasser und Schwall-Sunk-Strecken) definieren 
massgeblich die Lebensraumeigenschaften für die Fischfauna. Die Fischfauna kann in Liechtenstein 
als wesentliche biologische Qualitätskomponente für die Beurteilung des Gewässerzustandes gelten 
(vgl. Kap. 9). Eine mögliche Zielverfehlung beim ökomorphologischen Zustand korrespondiert damit 
auch gut mit der möglichen Zielverfehlung bei den biologischen Qualitätskomponenten und damit 
dem guten ökologischen Zustand. 
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Abb. 5.17: Gewässer, bei denen das Risiko besteht, den guten ökologischen Zustand oder das gute 
ökologische Potenzial (Binnenkanal, Alpenrhein) zu verfehlen. Dabei werden die Belastungen bezüg-
lich Chemie, Ökomorphologie und Hydrologie einander überlagert (links) und mittels der Resultate 
aus der biologischen Überwachung verifiziert. Rechts ist die sich daraus ergebende Gesamtbeurtei-
lung. 

 

 

 

 

5.5.6 Chemischer Zustand 

Da industrielle Direkteinleiter in die Gewässersysteme fehlen, wird davon ausgegangen, dass die 
Gefährdung durch prioritäre Stoffe gering ist. Die Erreichung des guten chemischen Zustandes hin-
sichtlich der prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe ist daher wahrscheinlich.  

Der chemische Zustand der grenzüberschreitenden Gewässer Rhein, Spiersbach und Samina wird 
entsprechend als gut beurteilt (KOORDINATIONSGRUPPE IM BEARBEITUNGSGEBIET ALPENRHEIN/BODENSEE 
2014) 
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6. Grundwasser 

Nachfolgende Ausführungen sind eine Kurzzusammenfassung eines derzeit in Ausarbeitung befindli-
chen detaillierten Grundwasserberichtes (BERNASCONI AG in Vorb.) 

 

6.1. Beschreibung des Grundwassers 
Im Planungsgebiet des Fürstentums Liechtenstein sind folgende systemrelevante Grundwasserkörper 
zu verzeichnen: 

 

6.1.1 Voralpines Berggebiet 

Es handelt sich um einen komplexen Grundwasserkörper, der sich topografisch über das Gebiet Trie-
sen - Triesenberg bis ins Gebiet Steg - Malbun erstreckt. 

Der Grundwasserkörper wird mehrheitlich von den unterschiedlichsten Porengrundwasserleitern wie 
Bachschutt, Hangschutt und verschwemmtes Moränenmaterial aufgebaut; lokal sind auch Kluft- und 
Karstgrundwasserleiter sowie Mischformen im Spiel. Die Speisung erfolgt hauptsächlich über die 
direkte Infiltration von lokal anfallendem Meteorwasser (Regen und Schneeschmelze), wobei im Ge-
biet Valüna eine namhafte Infiltration von Bachwasser nachgewiesen worden ist. Die Wasseraustritte 
erfolgen in der Regel punktuell in Form von Quellen. 

 

6.1.2 Grundwasserkörper des Alpenrheins 

Dieser grenzüberschreitende Wasserkörper wird hydrogeologisch zum überwiegenden Teil von den 
quartären Schotter-Ablagerungen des Rheins aufgebaut und nimmt den grössten Teil der Rheinebe-
ne im Hoheitsgebiet des Fürstentums Liechtenstein ein. 

Es handelt sich um einen typischen Porengrundwasserleiter mit einem relativ geringen Flurabstand 
und einer engen hydraulischen Anbindung an den Rhein. Letztere zeichnet sich dadurch aus, dass der 
Grundwasserspiegel massgeblich vom Rheinpegel abhängt und dass Rheininfiltrat den Hauptanteil 
der Speisung des Grundwasserkörpers einnimmt. Der Grundwasserkörper zeichnet sich ferner durch 
eine relativ hohe effektive Porosität (ca. 15 %) und durch eine gute bis sehr gute Wasserdurchlässig-
keit aus (mittlerer Durchlässigkeitsbeiwert Kf = 2 - 3 x 10-3 m/s). Die Mächtigkeit des Grundwasser-
körpers beträgt im südlichen Teil bis zu 50 m und nimmt in Richtung Norden allmählich auf rund 
15 m ab. Eine meist einige Dezimeter bis wenige Meter mächtige feinkörnige Deckschicht bietet den 
natürlichen Schutz, wobei die Schutzfunktion nur gering bis mittel einzustufen ist. 

 

6.2. Chemischer Zustand 
Sowohl das Quellwasser des voralpinen Berggebietes, wie auch das Grundwasser im Wasserkörper 
der Rheinebene sind weitgehend frei von anthropogenen Beeinträchtigungen und erfüllen die an 
Trinkwasser gestellten Anforderungen. Die Nitratwerte aller Kontrollstellen liegen weit unter dem 
Grenzwert von 40 mg/l. 
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6.3. Mengenmässiger Zustand 
6.3.1 Voralpines Berggebiet 

Rund 70 – 80 % des natürlich aus den Wasserkörpern austretenden Quellwassers wird gefasst und 
für die öffentliche Wasserversorgung genutzt. Eine Übernutzung ist durch die natürlichen Gegeben-
heiten (natürlicher Ausfluss) nicht möglich und bisher auch nicht zu erkennen. 

 

6.3.2 Grundwasserkörper des Rheintals 

Über dieses grenzüberschreitende Grundwasservorkommen besteht ein numerisches Grundwas-
sersimulationsmodell, welches im Auftrag der Internationalen Regierungskommission (IRKA) erstellt 
wurde. Gemäss den Ergebnissen, die auch dem Amt für Umwelt des Fürstentums Liechtenstein zur 
Verfügung stehen, ist keine Übernutzung des Grundwasservorkommens zu erkennen. 
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7. Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung  

7.1. Grundlagen  
 
Gemäss Artikel 5 der WRRL wird eine wirtschaftliche Analyse für jede Flussgebietseinheit verlangt. 
Diese soll gemäss Anhang III WRRL genügend Informationen enthalten um: 

- Berechnungen durchführen zu können, inwieweit der Kostendeckung der Wasserdienstleis-
tungen Rechnung getragen wird, 

- die kosteneffizientesten Kombinationen für die Massnahmenprogramme beurteilen zu kön-
nen. 

Die Analyse beruht auf einem dreistufigen Ansatz: 
- Abschätzen der wirtschaftlichen Bedeutung  
- Szenarien zur zukünftigen Entwicklung der Wassernutzungen 
- Abschätzung des Grades der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen. 

 

Die Kosten für die Datenerhebung sind dabei zu berücksichtigen. Aufgrund der komplexen Ausgangs-
lage muss daher die Bearbeitungstiefe gering gehalten. Da Liechtenstein als Ganzes zur Flussgebiets-
einheit Rhein gehört, ist keine Unterteilung in verschiedene Einheiten notwendig. 

 

7.2. Ausgangslage 
7.2.1 Trinkwasserentnahmen und -verbrauch 

Die Trinkwasserversorgung wird durch Wasserwerke auf Gemeindeebene und gemeindeübergreifend 
durch Zweckverbände sichergestellt. Für den nördlichen Landesteil ist die Wasserversorgung Liech-
tensteiner Unterland (WLU) und für den südlichen – mit Ausnahme der Gemeinde Planken – die 
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland (GWO) zuständig. Durch die Zusammenarbeit 
der Wasserversorgungen sowie einen landesweiten Wasserverbund ergibt sich eine hohe Wasserver-
sorgungssicherheit. 

Die Trinkwasserqualität wird laufend überwacht, einerseits durch das Wasserwerk sowie unabhängig 
davon durch das Amt für Lebensmittelkontrolle. Die qualitativen Vorgaben sind in der Trinkwasser-
verordnung vom 28. September 2004 geregelt. 

Total werden jährlich zwischen 8 und 9 Mio. m3 Trinkwasser benötigt. Der Wasserverbrauch pro Ein-
wohner hat sich in den letzten 30 Jahren reduziert (Abb. 7.1). Dafür ist vor allem der reduzierte Was-
serverbrauch in der Industrie in den 80iger Jahren verantwortlich. Seit den 90iger Jahren ist der Ver-
brauch der Industrie ungefähr konstant. Sie gewinnt rund die Hälfte ihres Bedarfs durch eigene 
Grundwasserförderungen in der Rheintalebene. 

In den Haushalten hat sich der Wasserverbrauch seit den 90iger Jahren von über 500 Li-
ter/Einwohner und Tag auf unter 400 Liter reduziert. Da sich parallel dazu die Einwohnerzahl Liech-
tensteins von 25'215 (1980) auf 36'149 (2010) erhöhte, blieb der Gesamtkonsum pro Tag in etwa 
konstant (Abb. 7.2).  
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Abb. 7.1: Spezifischer Wasserverbrauch zwischen 1980 und 2011 (Liter pro Einwohner und Tag, der 
Industrieverbrauch ist auf 200 Arbeitstage berechnet) (Quelle: Amt für Umwelt) 

 

Abb. 7.2: Verbrauch an Trink- und Brauchwasser 1980-2011 (in 1'000 Kubikmeter pro Jahr) (Quelle: 
Amt für Umwelt) 

 

Die Trinkwassergewinnung stammt in je zur Hälfte aus Quellwasser und aus Grundwasser (Abb. 7.3). 
Aus dem Grundwasser wird jeweils der zur Deckung des Wasserbedarfs fehlende Anteil ergänzt. Ent-
sprechend schwankt dieser Anteil je nach Verbrauch und Quellschüttung. 

Abb. 7.3: Deckung des Wasserverbrauchs (1980-2011) (Quelle: Amt für Umwelt) 
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Primäre Grundwasserleiter sind die Kies-Schotterablagerungen in der Rheintalebene (vgl. Kap. 6). 
Hier wird in mehreren öffentlichen Pumpwerken Wasser entnommen und ins Netz eingespeist. Paral-
lel dazu erfolgen direkte Grundwasserentnahmen durch die Industrie in eigenen Fassungen (rund 2 
Mio. m3). Für diese direkten Entnahmen wird eine Konzessionsgebühr von 0,5 Rappen (ca. 0,4 Cents) 
pro m3 erhoben. 

 

7.2.2 Brauchwasserentnahmen aus Oberflächengewässern  

Die Ackerlandfläche Liechtensteins beträgt rund 1300 ha. Silo- und Grünmais sowie Kunstwiesen 
machen fast zwei Drittel davon aus. Die Gemüseanbaufläche beträgt rund 90 ha (Quelle Landwirt-
schaftsstatistik 2010). Die bewässerte Fläche in der Landwirtschaft wird auf 30-50 ha geschätzt. Dies 
entspricht einer Beregnungsmenge von ca. 100'000 m3 pro Jahr zwischen April und September. Die 
Wasserentnahme erfolgt direkt aus den Oberflächengewässern (insbesondere Binnenkanal oder aus 
vom Binnenkanal bewässerten Gräben) (KRANZ 2014 mündl. Mitteilung). Dies entspricht etwas mehr 
als 1 Promille des jährlichen Abflusses im Binnenkanal (150 Mio. m3 pro Jahr). Problematisch ist die 
Wasserentnahme allenfalls in längeren Trockenperioden mit tiefem Grundwasserstand. Gemäss 
Liechtensteiner Wasserrechtsgesetz besteht bei Wasserentnahmen bis 100l/min eine Meldepflicht. 
Darüber hinausgehende Entnahmen sind konzessionspflichtig.  

 

7.2.3 Thermische Nutzung  

Im Rahmen alternativer Energiequellen wird zunehmend der Untergrund für Kühl- und Heizzwecke 
thermisch genutzt. Für Liechtenstein wurde eine Karte für die Zulässigkeit einer thermischen Nutzung 
erstellt (Amt für Umwelt, http://geodaten.llv.li/geoshop/grundwasserwaermenutzung.html, Zugriff 
30.4.2014) (BERNASCONI AG 2009). Die thermische Nutzung ist insbesondere in den Grundwasser-
schutzgebieten der Talebene verboten (siehe Kap. 8.2). Daneben werden vereinzelt Oberflächenge-
wässer thermisch genutzt. Die thermische Wassernutzung beträgt rund 2,8 Mio. m3 pro Jahr. Das 
entnommene Wasser wird am gleichen Standort in den Grundwasserleiter oder das Oberflächenge-
wässer zurückgeführt. Die Konzessionsgebühr beträgt 0,5 Rp (ca. 0,4 Cents) pro genutztem Kubikme-
ter. Die Grundwasserwärmenutzung wird über Konzessionen nach Nachweis der Umweltverträglich-
keit geregelt.  

 

7.2.4 Freizeitnutzung 

Die Gewässer sind ein bedeutender Naherholungsraum. Insbesondere die Kiesbänke im Rhein wie 
auch die neu gestaltete Binnenkanalmündung bieten attraktive Freizeitbereiche. Zudem ist der 
Rheindamm eine wichtige Rad- und Inlineskateverbindung in Nord-Süd-Richtung. 

Alle Fischgewässer werden durch das Land an den Fischereiverein für 12'500 CHF pro Jahr verpach-
tet. Das Interesse am Fischen ist in den letzten Jahren gewachsen. 2013 besass der Fischereiverein 
368 Mitglieder (www.fischen.li). Dies entspricht rund 1% der Liechtensteiner Wohnbevölkerung. Das 
Fischereigesetz (vom 16. Mai 1990) und die Fischereiverordnung (FischV vom 19. Juni 2012) regeln 
im Detail die Sportfischerei. 

Im Sommer besteht ein grösserer Wasserbedarf in den Freibädern. Im Winter besteht ein zusätzli-
cher Wasserbedarf durch die Beschneiungsanlagen in Malbun mit rund 20-40'000 m3 pro Jahr. Dieser 
Wasserbedarf wird durch die Trinkwasserfassungen in Malbun bereitgestellt. 

http://geodaten.llv.li/geoshop/grundwasserwaermenutzung.html
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7.3. Wirtschaftliche Bedeutung 
Liechtenstein weist hohe Anschlussgrade bei einer qualitativ hochwertigen Trinkwasserversorgung 
und einem gut ausgebauten Kanalisationsnetz auf. Die langfristige Funktionsfähigkeit der Entwässe-
rungen wird im Rahmen von generellen Entwässerungsplanungen (GEP) sichergestellt.  

Diese Infrastrukturanlagen tragen massgeblich zur Standortattraktivität der Gemeinden in Liechten-
stein bei. Sie versorgen sämtliche Dienstleistungsbetriebe, die mehr als die Hälfte der Bruttowert-
schöpfung erzielen (Tab. 7.1). Die industriellen Betriebe tragen rund ein Drittel zur Bruttowertschöp-
fung des Landes bei. Vor allem die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Hilcona, Ospelt Anstalt) ist 
relativ wasserintensiv. Rund die Hälfte ihres Wasserverbrauchs erhalten die Industriebetriebe durch 
Lieferungen aus dem öffentlichen Netz. 

 

Tab. 7.1: Gesamtwirtschaftliche Kennziffern zu einzelnen Wirtschaftssektoren und ihre Entwicklung 
seit 1998 (Quelle: Statistisches Jahrbuch 2014) 

 Landwirtschaft, Haushalte 
 

Industrie Dienstleistungen 

 Beschäftigte Bruttowert-
schöpfung in Mio. 

Beschäftigte Bruttowert-
schöpfung in Mio. 

Beschäftigte Bruttowert-
schöpfung in Mio. 

1998 318 223.1 10'988 1568.7 12'549 1911.5 
1999 327 235.2 11'450 1611 13'566 2187.2 
2000 338 238.8 12'136 1763.3 14'323 2325.5 
2001 359 251.2 13'032 1740.3 15'392 2424.3 
2002 366 291.3 12'927 1711.5 15'521 2286.5 
2003 386 309.5 13'073 1734.1 15'596 2117.3 
2004 385 333.3 13'050 1749 16'098 2305.5 
2005 381 339.9 13'242 1819.3 16'547 2550.3 
2006 398 346.2 13'569 2066.9 17'107 2766.1 
2007 372 351.5 14'096 2250.8 17'967 3135 
2008 263 371.1 14'101 2107.5 19'051 3368.3 
2009 261 382.2 13'582 1874.9 19'034 2828.3 
2010 272 399 13'944 2108.2 20'118 2904.0 
2011 277 425 13'875 1937.6 20'101 2908.8 
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7.3.1 Stromerzeugung 

Rund 1/8 des Liechtensteiner Strombedarfs wird heute durch die Nutzung der heimischen Wasser-
kraft gedeckt. Neben den zwei grösseren Kraftwerken an der Samina und Lawena produzieren ver-
schiedene Trinkwasserkraftwerke kleinere Mengen (Abb. 7.4, Tab. 7.2). Wasserzinsen werden keine 
bezahlt.  

Abb. 7.4: Anteil des Wasserkraft-Stroms der beiden grösseren Kraftwerke am Gesamt-
Stromverbrauch in Megawattstunden (Quelle: Energiestatistik 2013, Hrsg. Amt für Statistik).  

 

 

Tab. 7.2: Trinkwasserkraftwerke in Liechtenstein (Quelle: HARTMANN et al. 2011) 

Bezeichnung, Ort Baujahr Durchfluss Bruttohöhe Jahres-Stromproduktion 
  max in l/s m Megawattstunden 
Schlosswald, Vaduz 1994 70 808 2'000 
Steia, Maurerberg 2000 30 234 170 
Stieg, Vaduz 2007 55 94 110 
Maree, Vaduz 2007 42 94 100 
Wissa Stä, Planken 2008 10 246 65 
Wisseler Quellen, Schaan 2009 8 199 52 
Rudabach-Quellen, Schaan 2009 4 82 12 
Efiplanken Quellen, Schaan  2010 16 323 170 
TOTAL (MWh)    2'679 
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7.4. Entwicklung der Wassernutzungen (Baseline Szenario) 
 

7.4.1 Entwicklung Wasserdargebot 

Im Rahmen des Projektes CLISP «Climate Change Adaption by Spatial Planning in the Alpine space» 
wurden die Auswirkungen des Klimawandels am Beispiel der Wassernutzungen im Fürstentum Liech-
tenstein im Detail untersucht (HARTMANN et al. 2011). Zudem werden für Liechtenstein periodisch 
Klimaberichte erarbeitet REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN (Hrsg) (2014). 

Neben einem Anstieg der Lufttemperatur (Winter + 1,8°C und Sommer +2.7°C) ist zukünftig mit stär-
keren Niederschlägen im Winter (+8%) und einer Abnahme der Niederschläge im Sommer (-17%) zu 
rechnen (Klimabericht). Die gesamte jährliche Niederschlagsmenge wird kleiner und die Verdunstung 
erhöht. Daraus resultieren geringere jährliche Abflussmengen in den Oberflächengewässern REGIE-

RUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN (HRSG) (2010). 

Aufgrund der veränderten Niederschlagsverteilung sind geringere Quellschüttungen im Sommer zu 
erwarten. Der Anteil des Quellwassers an der gesamthaft ins Netz gespeisten Wassermenge dürfte 
längerfristig zurückgehen und entsprechend der Grundwasseranteil zunehmen (HARTMANN et al. 
2011). 

Mit dem Grundwasserleiter im Alpenrheintal steht ausreichend qualitativ hochwertiges Grundwasser 
zur Verfügung, um die benötigte Wassermenge langfristig sicherzustellen (vgl. Kap. 6).  

Aufgrund der Klimaerwärmung muss zudem mit einer sinkenden Energieproduktion aus der Wasser-
kraft in der Grössenordnung von 7 bis 10% gerechnet werden (HARTMANN et al. 2011). 

 

7.4.2 Entwicklung Wassernachfrage 

In den Generellen Wasserversorgungsprojekten der beiden Liechtensteiner Wasserversorger sind 
Prognosen für den Wasserverbrauch 2030 und 2050 enthalten. Diese basieren auf dem erwarteten 
Bevölkerungswachstum und der Wirtschaftsentwicklung. Aufgrund der Prognosen ergeben sich ab 
2030 Fehlmengen zur heutigen Kapazität, die durch zusätzliche Grundwasserpumpwerke gedeckt 
werden sollen. Nicht berücksichtigt sind die möglichen Einflüsse aufgrund der Klimaerwärmung 
(HARTMANN et al. 2011).  

Tab. 7.3: Prognostizierte Wassermengen gemäss den Generellen Wasserversorgungsprojekten (aus 
HARTMANN et al. 2011). (GWO = Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland, WLU = Wasser-
versorgung Liechtensteiner Unterland) 

Wasserbedarf in m3 / Jahr 2009 2030 2050 
GWO Bevölkerung (inkl. Gewerbe und Verluste)  3'850'000 5'050'000 6'100'000 
GWO Industrie 670'000 1'400'000 1'700'000 
GWO Total GWO 4'520'000 6'450'000 7'800'000 
WLU Bevölkerung (inkl. Gewerbe und Verluste) 1'150'000 1'580'000 1'900'000 
WLU Industrie 1'200'000 1'120'000 1'200'000 
WLU Total WLU 2'350'000 2'700'000 3'100'000 
Planken Bevölkerung (inkl. Gewerbe und Verluste) 30'000 60'000 100'000 
Planken (Keine Industrie)    
Total Fürstentum Liechtenstein 6'900'000 9'210'000 11'000'000 
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Die aufgrund der Klimaerwärmung erwartete Reduktion der Niederschläge im Sommer führt zu ver-
mehrter Bodentrockenheit und grösserem Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft. Hier ist mit 
steigenden Entnahmen aus den Oberflächengewässern zu rechnen. Zudem steigt der Wasserver-
brauch der Haushalte bei höheren Temperaturen und Trockenheit. 

 

7.4.3 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserreinigungsanlage in Bendern ist auf 75'000 Einwohnergleichwerte (EG) (hydraulisch) 
und 105'800 EG biologisch ausgerichtet. 2014 wurden 60‘000 EG erreicht. Die Kapazitäten der ARA 
sind hydraulisch und biologisch noch nicht ausgeschöpft. Es wird derzeit bewusst möglichst viel leicht 
verschmutztes Wasser, wie z.B. Strassenabwässer, der ARA zugeführt. Der saubere Fremdwasseran-
fall liegt derzeit bei 25-30% und wird laufend reduziert. Damit wird wieder zusätzliche hydraulische 
Kapazität für Schmutzwasser frei. 

Mit steigendem Wasserverbrauch ist ein entsprechender Abwasseranfall mit einer Zunahme von 
2.3 Mio m3 bis 2030 zu erwarten. Damit würde sich die durchschnittliche Aufenthaltszeit des Abwas-
sers in der ARA von heute 19 Stunden auf 15 Stunden reduzieren. 

 

7.5. Kostendeckung der Wasserdienstleistungen 
Liechtenstein ist gemäss Art. 9 der WRRL verpflichtet, die Kosten der Wasserdienstleistungen unter 
Zugrundelegung des Verursacherprinzips zu berücksichtigen, einschliesslich umwelt- und ressour-
cenbezogener Kosten. Insbesondere sollen angemessene Anreize für die Benutzer bestehen, die 
Wasserressourcen effizient zu nutzen. Die Wassernutzungen sind dabei mindestens in die Sektoren 
Industrie, Haushalte und Landwirtschaft aufzugliedern. 

Der benachbarte Schweizer Kanton St. Gallen weist einen vergleichbaren Ausbaustand hinsichtlich 
Wasserver- und -entsorgung auf. Zudem gilt auch in der Schweiz wie in Liechtenstein das Verursa-
cherprinzip mit der verlangten Kostendeckung. St. Gallen kann somit nachfolgend als Vergleichsraum 
dienen. 

 

7.5.1 Gesetzliche Vorgaben Liechtenstein 

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, die Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und 
Ersatz der Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, mit Gebühren oder anderen Abgaben 
den Verursachern zu überbinden. Die Gemeinden leisten für die öffentlichen Infrastrukturanlagen 
Beiträge. Bei den Gebühren und Abgaben sind die Menge und Art des erzeugten Abwassers sowie 
der geplante Investitionsbedarf für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz zu berücksichtigen 
(Art. 52, Gewässerschutzgesetz). Damit wird eine Vollkostenrechnung notwendig. 

 

7.5.2 Kostendeckung Wasserversorgung 

Die Tarifordnungen der Wasserversorgungen geben die Trinkwassergebühren vor. In den letzten fünf 
Jahren wurden die Tarifordnungen vereinheitlicht und die Trinkwassergebühren erhöht. Die Trink-
wassergebühren bestehen aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr.  
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Die Grundgebühr bemisst sich nach der Grösse des Wasserzählers und deckt die mengenunabhängi-
gen Kosten wie Administrationsaufwendungen, Zählermiete sowie Kosten für die Sicherstellung von 
Löschwasserreserven ab. 

Die Verbrauchsgebühr ist von der bezogenen Wassermenge abhängig. Der Kubikmeterpreis für das 
Trinkwasser liegt bei CHF 0.95 (0.77 €).  

Im benachbarten Kanton St. Gallen liegen die Wasserpreise zwischen CHF 0.21 und 3.8 pro m3 mit 
einem arithmetischen Mittel bei CHF 1.73 (Studie Gebäudeversicherungsanstalt Kanton St. Gallen 
von 2006). Damit ist das Wasser in Liechtenstein verhältnismässig kostengünstig. Dies kann zumin-
dest teilweise auf die leichte Erschliessbarkeit und gute Qualität mit entsprechend geringem Aufbe-
reitungsaufwand zurückgeführt werden. 

Für den Wasseranschluss bei der Errichtung des Gebäudes wird zudem einmalig eine Anschlussge-
bühr erhoben. Diese bemisst sich am umbauten Raum (in Kubikmeter) und wird von den Gemeinden 
individuell festgelegt. In Liechtenstein liegt diese zwischen CHF 2.0 und 3.5 (1.6 bis 2.8 €) pro Kubik-
meter umbauter Raum.  

Die Wasserversorgungen können mit den Erträgen die Kosten für die Wassergewinnung (Unterhalt 
und Betrieb Wasserwerke) und Verteilung (Wasserverluste, Löschwasserreserven, Wasserzähler) nur 
teilweise decken. Daneben werden allgemeine Steuermittel für Investitionen und Betrieb aufgewen-
det. Kapitalkosten (Zins, Abschreibungen) werden in der Regel nicht berücksichtigt.  

Die verbrauchsabhängigen Wasserkosten von durchschnittlich CHF 125 (ca. 100 €) pro Einwohner 
und Jahr entsprechen rund 1,5 Promille des Durchschnittseinkommens (monatlich CHF 6257, 2010 
Amt für Statistik). Damit wird nur ein sehr geringer Einkommensanteil für die Wasserversorgung auf-
gewendet.  

 

7.5.3 Kostendeckung Abwasserentsorgung 

Alle Gemeinden Liechtensteins verfügen über Abwasserreglemente mit dem Zweck des Schutzes der 
Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen. Diese regeln die Entwässerung, den Bau, Betrieb, Unterhalt 
und die Erneuerung der dazu nötigen öffentlichen und privaten Abwasseranlagen sowie die Grund-
sätze der Finanzierung.  

Der Abwasserzweckverband, der die ARA in Bendern betreibt, lagert die mit der Abwasserreinigung 
verbundenen Kosten nach Einwohnergleichwerten kostendeckend auf die einzelnen Gemeinden um. 
Bei grösseren industriellen Einleitern werden die anfallende Abwassermenge und die darin enthalte-
ne Schmutzfracht für die Kostenberechnung ermittelt. Im Durchschnitt fallen Reinigungskosten von 
CHF 0.4 (0.32 €) pro m3 an. Die Rechnungsstellung erfolgt über die einzelnen Gemeinden, die auch 
für den Unterhalt des Abwassersystems zuständig sind.  

Die Abrechnungshöhe ermittelt sich aus einer Grundgebühr sowie einer Verbrauchsgebühr. Die 
Grundgebühr wird aufgrund der Grösse des Wasserzählers und der bebauten Fläche ermittelt. Ver-
einzelt wird auch eine Regenwassergebühr erhoben. Die Abwassergebühr liegt zwischen CHF 0.85 
und 1.05 (0.69 und 0.85 €) pro Kubikmeter. Die Abwassermenge wird aufgrund des Trinkwasserver-
brauchs ermittelt. Eine Anschlussgebühr ergibt sich bei fast allen Gemeinden bei Neubauten zusam-
men mit dem Wasseranschluss.  

Damit sind in verschiedenen Gemeinden die Betriebskosten nur teilweise gedeckt; der Kostende-
ckungsgrad ist dabei sehr unterschiedlich. Durchschnittlich sind durch die Gebühren (Grundgebühr + 
Verbrauchsgebühr) rund 87% der Betriebskosten gedeckt (Durchschnitt 2006-2010, Studie Abwasser-
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zweckverband 2012). Der Unterhalt der Kanalisation obliegt den einzelnen Gemeinden. Für den Un-
terhalt des Leitungsnetzes stehen die Anschlussgebühren zur Verfügung. Die Werterhaltung der Ka-
nalisation wird grösstenteils aus dem allgemeinen Gemeindebudget finanziert. Diese Investitionskos-
ten werden kaum auf den Verbrauch umgelagert (Deckungsgrad 13%). Das Gleiche gilt für die Kapi-
talkosten, die kaum berücksichtigt werden. 

Im vergleichbaren Kanton St. Gallen liegen die Abwassergebühren im Bereich zwischen CHF 1.0 und 
CHF 3.5. Ein Teil der Gemeinden erhebt jedoch keine pauschalen Grundgebühren mehr. Mit rund CHF 
0.5-1.05 ist der Preis für die Abwasserreinigung in Liechtenstein auch im grenzüberschreitenden Ver-
gleich und angesichts des sehr guten und entsprechend kostenintensiven Ausbaustandards des Kana-
lisationsnetzes sehr tief.  

Der Deckungsgrad liegt in Liechtenstein gesamthaft bei rund 25%. In den letzten fünf Jahren wurden 
die Gebührenmodelle in den Gemeinden vereinheitlicht. Es sind Anschluss-, Grund- und teilweise 
auch Regenwassergebühren eingeführt und erhöht worden.  

Im Kanton St. Gallen wird von einem Wiederbeschaffungswert der Kanalisation inkl. Sonderbauwerke 
und Abwasserreinigungsanlagen von rund CHF 10'000 pro Einwohner ausgegangen (AMT FÜR UMWELT 

UND ENERGIE KANTON ST. GALLEN 2009). Dies würde für Liechtenstein einem Wert von rund CHF 350 
Mio. entsprechen. Die jährlichen Kosten pro Einwohner liegen im Kanton St. Gallen bei CHF 237 (inkl. 
Betriebs- und Kapitalkosten). In Liechtenstein werden durchschnittlich nur 175 CHF pro Jahr für die 
Wasserreinigung ausgegeben. 

 
7.5.4 Umwelt- und Ressourcenkosten 

Definition: 
Ressourcenkosten: Kosten für entgangene Möglichkeiten, unter denen andere Nutzungszwecke infol-
ge einer Nutzung der Ressource über ihre natürliche Wiederherstellungs- oder Erholungsfähigkeit 
hinaus leiden (z.B. in Verbindung mit einer übermässigen Grundwasserentnahme)  

Umweltkosten: Kosten für Schäden, die der Wasserverbrauch für Umwelt, Ökosysteme und Personen 
mit sich bringt, die die Umwelt nutzen (z. B. durch Verschlechterung der ökologischen Qualität von 
aquatischen Ökosystemen).(LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER 2003) 

 

Angesichts der relativ hohen Niederschläge vor allem im Berggebiet und des vom Alpenrhein ge-
spiesenen Grundwasserkörpers im Talraum ist von keiner Übernutzung der Ressourcen bzw. Res-
sourcenknappheit beim Trinkwasser auszugehen (vgl. Kap. 6). Die Ressource ist zudem leicht zugäng-
lich. Die Ressourcenkosten sind für Liechtenstein daher nicht relevant und werden nicht weiter be-
rücksichtigt.  

Die Umweltkosten lassen sich derzeit aufgrund der fehlenden Daten und Methodik in ihrer Höhe 
nicht ermitteln. Hauptverursacher von Umweltkosten sind: 

- Nährstofffrachten der ARA Bendern und aus Hochwasserentlastungen in den Alpenrhein und 
Bodensee 

- Mikroverunreinigungen im Abwasser und aus Hochwasserentlastungen 

- Diffuse Belastungen der Gewässer aus der Landwirtschaft (Pestizide, Nährstoffe) 

- Restwasser- und Schwall-Sunkstrecken bei Kraftwerken 

- Störfälle mit Gewässereinleitungen 
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7.6. Zukünftige Arbeiten 
Die wirtschaftliche Analyse ist im Rahmen der Erarbeitung des Bewirtschaftungsplanes zu wiederho-
len. Dazu sind mittelfristig die Datengrundlagen zu verbessern. Diese sind notwendig für die Ermitt-
lung des Kostendeckungsgrades und die Einhaltung des Verursacherprinzips. Vor allem im Bereich 
der langfristigen Instandhaltung des Leitungsnetzes sind die entsprechenden Informationen bereitzu-
stellen.  

Mit den Anpassungen der Gebührenmodelle in den letzten fünf Jahren konnte der Kostendeckungs-
grad erhöht werden. Zukünftig sollen weiterhin Anstrengungen unternommen werden, um dem Ver-
ursacherprinzip weiter gerecht zu werden. 
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8. Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete 

8.1. Ausgangslage 
Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt die Erstellung eines Verzeichnisses aller Gebiete, für die gemäss 
den Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers oder zur Erhal-
tung von unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräumen und Arten ein besonderer Schutzbe-
darf festgestellt wurde (WRRL Art. 6, Anhang IV). Im Gewässerschutzgesetz Liechtensteins wurde 
diese Vorgabe präzisiert auf ein Verzeichnis der Wasserschutzgebiete, Schutzzonen, Schutzareale und 
nährstoffsensiblen Gebiete sowie Naturschutzgebiete, bei denen die Erhaltung oder Verbesserung 
des Wasserzustands ein wichtiger Faktor ist (GSG Art. 41i Bst c).  

Die in der WRRL enthaltenen Kategorien «Erholungsgewässer inkl. Badegewässer» und «Gebiete zum 
Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten» sind für Liechtenstein nicht relevant. Daher sind keine ent-
sprechenden Schutzgebiete bezeichnet. 

 

8.2. Grundwasserschutz  
Die Sicherung einer qualitativ hochwertigen Trinkwasserversorgung hat bei den Schutzgebietsfestle-
gungen eine hohe Priorität. Gemäss WRRL sind zudem in jeder Flussgebietseinheit die Wasserkörper 
zu ermitteln, die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Verbrauch genutzt werden 
(Mindestmenge: 10 m3 pro Tag). Für sämtliche grösseren Wasserfassungen in Liechtenstein wurden 
Grundwasserschutzzonen ausgeschieden. Grundlage bildet die Verordnung zum Schutz des Grund-
wassers vom September 1988. Diese gibt die grundsätzlichen Auflagen vor und bezeichnet die 
Grundwasserschutzgebiete in der Rheintalebene. 

Grundwasserschutzzonen 
Bei allen Trinkwasserfassungen im öffentlichen Interesse sind die einzelnen Quellfassungsbereiche 
und Grundwasserpumpwerke per Verordnung geschützt. In der Verordnung sind die Schutzzonen 
planlich festgelegt. Sie bestehen aus drei Bereichen, wobei je nach Nähe zur Wasserfassung unter-
schiedliche Auflagen bestehen (Tab. 8.1). 

Tab. 8.1: Grundwasserschutzzonen und wesentliche Auflagen 

Grundwasserschutzzone Auflagen 

S1: Fassungsbereich  Nur Nutzungen erlaubt, die der Wasserfassung dienen 

S2: Engere Schutzzone  Bauverbot, Düngebeschränkungen, kein Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln 

S3: Weitere Schutzzone  Verbot einer Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Wärme-
nutzung, Versickerung von Abwasser, Düngebeschränkungen, reduzierter 
Pflanzenschutzmitteleinsatz 

 
  



   63 

Grundwasserschutzareale 
Grundwasservorkommen, welche in der Zukunft für die öffentliche Wasserversorgung nötig werden 
könnten, werden durch Grundwasserschutzareale bezeichnet. Diese sichern den Standort einer zu-
künftigen Trinkwasserfassungsanlage. 

Grundwasserschutzgebiet 
Grössere Gebiete entlang des Rheins wurden als Grundwasserschutzgebiet ausgewiesen. Es besteht 
ein Verbot von Eingriffen, die der Menge und Güte der Grundwasservorkommen nachteilig sind oder 
die die öffentliche Wasserversorgung gefährden könnten (Verordnung zum Schutz des Grundwas-
sers, Art. 3). Dazu gehört u.a. ein Verbot der thermischen Grundwassernutzung oder das Verlegen 
von Abwasserleitungen. 

Gewässerschutzbereich (Au) 
Dieser bezeichnet die nutzbaren Grundwasservorkommen und die zu ihrem Schutz notwendigen 
Randgebiete. Gewässerschutzbereiche können auch für oberirdische Gewässer ausgeschieden wer-
den (Ao). Eine entsprechende Ausscheidung ist bisher noch nicht erfolgt. 

Der Schutz des Grundwassers als Trinkwasserressource und die langfristige Sicherung der Trinkwas-
servorkommen haben in Liechtenstein durch die Bezeichnung entsprechender Schutzgebiete einen 
hohen Standard erreicht.  

Abb. 8.1 : Schutzgebietsausweisung Grundwasser mit Gewässerschutzbereich Au (kleines Bild) 
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8.3. Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten  
In den Gewässern Liechtensteins findet keine bedeutende wirtschaftliche Nutzung von Arten statt. 
Die Nutzung beschränkt sich auf die Sportfischerei. Diese wird über beschränkte Fangzeiten und 
Schonmasse geregelt. Im Reglement des Fischereivereins sind in einer Karte die Aufzucht- und 
Schongebiete bezeichnet. In diesen Gewässern bzw. Gewässerabschnitten ist die Fischerei nicht ge-
stattet. In Liechtenstein sind auf nationaler Ebene entsprechend keine Gebiete zum Schutz wirt-
schaftlich bedeutender Arten ausgewiesen.  

 

8.4. Gebiete zum Schutz von Lebensräumen und Arten 
Eines der Ziele für die WRRL ist neben dem Schutz und der Verbesserung der aquatischen Ökosyste-
me auch der Schutz der von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete (Art. 1, Abs. a 
WRRL).  

Aquatische Ökosysteme mit Schutzstatus sind in Liechtenstein nur wenige vorhanden (Gampriner 
Seelein, Äuleheg, Heilos). Als Sonderfall gilt das Gampriner Seelein als einziges grösseres natürlich 
entstandenes Stillgewässer Liechtensteins. Es ist bei der letzten Rheinüberschwemmung 1927 durch 
Auskolkung entstanden. Beim Gebiet Äuleheg handelt es sich um einen ehemaligen Giessenlauf. 
Durch die allgemeine Absenkung des Grundwasserspiegels als Folge der Verbauung des Rheins und 
seiner Sohlabsenkung sind beide Objekte heute teilweise vom ursprünglichen Grundwasserfluss ge-
trennt und werden künstlich wiederbewässert. Die Weiher beim Heilos wurden künstlich erstellt und 
dienen heute der Retention der angrenzenden Rüfen. Ein Teil davon wurde als Naturschutzgebiet 
ausgeschieden. 

Als vom Wasser abhängige Landökosysteme können die ehemaligen Auwaldreste des Alpenrheins 
gelten. Durch den Rheindamm sind diese vor den für Auwälder typischen periodischen Überflutun-
gen geschützt. Der Wasserhaushalt im Untergrund bestimmt aber immer noch die Artenzusammen-
setzung in diesem Ökosystem. In Liechtenstein sind Teile davon als Sonderwaldflächen (Alta Bach, 
Balzner Neugruett, Balzner Rheinau, Unterau Schaan/Eschen, Ganada Gamprin, Gampriner Au, Rug-
geller Rheinau) oder als Waldreservat (Teile Ruggeller Rheinau, Ganada) ausgeschieden. 

Für die Liechtensteiner Rheintalebene sind aus naturkundlicher Sicht die Feuchtgebiete von beson-
derer Relevanz. Hier konnten sich noch einige Flachmoorflächen als Reste der ehemals ausgedehnten 
Talrieder halten. Grössere Flächen wurden als Naturschutzgebiete ausgewiesen (Ruggeller Riet 1978, 
Schwabbrünnen-Äscher 1961, Schneckenäule/Au 1978, Wisanels 1972). Die WRRL legt für die 
Feuchtgebiete keine eigenen Ziele fest. Sie formuliert jedoch Ziele für das Grundwasser, die Ver-
pflichtungen im Hinblick auf diese Ökosysteme umfassen und sie beschreibt die Funktionen von 
Feuchtgebieten als mögliche Mittel zum Erreichen der Richtlinienziele (Die Wiederherstellung als 
mögliche Massnahme im Rahmen der Massnahmenprogramme) (LEITFADEN FEUCHTGEBIETE 2003). We-
sentliche Schnittstellen zwischen WRRL und Feuchtgebieten sind: 

– Verpflichtungen bezüglich der Erreichung eines guten hydromorphologischen und chemi-
schen Zustandes bzw. Potenzials der Oberflächengewässer in den Feuchtgebieten  

– Schutz des Grundwasserkörpers (Wasserspiegel, Qualität) der vom Grundwasser abhängen-
den Landökosysteme (inkl. Feuchtgebiete) und nötigenfalls ihre Sanierung um eine signifi-
kante Schädigung solcher Ökosysteme zu vermeiden (guter Zustand des Grundwassers). 
(LEITFADEN FEUCHTGEBIETE 2003). 
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In nachfolgender Tabelle sind die Schutzgebiete nach WRRL bzw. jene Gebiete verzeichnet, die die 
Anforderungen gemäss Gewässerschutzgesetz (GschG Art. 41i Bst c) erfüllen. Neben dem Natur-
schutzgebietsstatus war für die Auswahl der Bezug zu Oberflächengewässern bzw. dem Grundwas-
serspiegel massgebend. Entsprechende Gebiete sind: 

– aquatische Ökosysteme mit Naturschutzstatus (Gampriner Seelein, Äuleheg und Triesner 
Heilos)  

– als Naturschutzgebiete ausgeschiedene grössere Feuchtgebiete, die einerseits Oberflächen-
wasserkörper beinhalten und andererseits einen starken Bezug zum Grundwasserspiegel 
aufweisen (Ruggeller Riet, Schwabbrünnen-Äscher) 

– Waldreservate mit einem direkten und starken Wasserbezug, bzw. die von Oberflächenwas-
serkörpern durchschnitten werden (Ruggeller Rheinau) 

 

Tab. 8.2: Verzeichnis der Schutzgebiete nach WRRL (Wasserlebensräume und grössere Naturschutz-
gebiete Liechtensteins mit Wasserabhängigkeit) 

Name Inhalt 

Äuleheg, Balzers Wiederbewässerter Grundwassergiessen  

Heilos, Triesen Teichlandschaft 

Gampriner Seelein, Gamprin See 

Schwabbrünnen-Äscher Flachmoor 

Ruggeller Riet Flachmoor (RAMSAR-Schutzgebiet) 

Ruggell Rheinau Ehemaliger Auwald am Liechtensteiner Binnenkanalun-
terlauf (Waldreservat) 

 

 

Abb. 8.2: Das Waldreservat am Unterlauf des Binnenkanals in Ruggell (links) oder der Weiher beim 
Triesner Heilos (rechts) haben als vom Wasser beeinflusste Lebensräume einen Schutzstatus erhalten. 

   

In den Staaten der EU ist neben der Wasserrahmenrichtlinie auch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(kurz FFH-Richtlinie) wirksam. Diese ist jedoch nicht Bestandteil des EWR-Abkommens und hat daher 
keine Rechtswirkung für Liechtenstein. In der FFH-Richtlinie werden Arten und Lebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse bezeichnet, die einen Schutzstatus besitzen bzw. für die Schutzgebiete 
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ausgewiesen werden müssen (Natura 2000-Gebiete). Die Schnittstelle zu den Natura-2000-Gebieten 
wird im Anhang IV der WRRL explizit erwähnt. 

Neben den Arten in den Feuchtgebieten (Tab. 8.2) gibt es in Liechtenstein nur wenige Artvorkommen 
von internationaler Bedeutung mit Wasserbezug. Erwähnenswert ist das Vorkommen des internatio-
nal gefährdeten Dohlenkrebses – einer FFH-Art – im Spiersbachsystem (KÜHNIS 2010). 

Daneben bilden die Kiesinseln im Alpenrhein einen besonderen Lebensraum für wassergebundene 
Vogelarten, einerseits als Überwinterungsstandort für zahlreiche Arten und andererseits als Brut-
standort (Flussregenpfeifer) (WILLI 2013). Daneben sind gewässergebundene Pflanzengesellschaften 
(u.a. mit Kleinem Rohrkolben) vorhanden (BROGGI 2013). Der Rhein ist zudem der mit Abstand gröss-
te Fliessgewässerlebensraum in Liechtenstein. Dies rechtfertigt die Aufnahme in die Liste der wasser-
abhängigen Lebensräume mit einem Schutzbedarf. Auch im benachbarten Vorarlberg (Österreich) 
wurde der Rhein als Salmonidengewässer nach der Fischgewässerrichtlinie 2006/44/EG ausgeschie-
den und im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes in die Tabelle der Schutzgebiete aufgenommen 
(BMLFUW 2010). Diese Richtlinie bezweckt vor allem die Erhaltung einer guten Wasserqualität.  

Tab. 8.3: Lebensräume wassergebundener Arten mit einem Schutzbedarf 

Name Inhalt 

Scheidgrabensystem  Scheidgrabensystem mit Dohlenkrebsvorkommen. 
Der Dohlenkrebs ist eine Art der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie der EU (Anhang II) und gilt international als 
gefährdet nach IUCN (Kategorie EN). 

Alpenrhein mit seinen Kiesinseln Überwinterungs- und Brutgebiet für wassergebunde-
ne Vogelarten sowie Standort wassergebundener-
Pflanzengesellschaften bzw. Pflanzenarten. Der Alpen-
rhein ist zudem ein Salmonidengewässer nach Fisch-
gewässerrichtlinie der EU und das Hauptgewässer 
Liechtensteins. 

 

Abb. 8.3: Der Alpenrhein ist das wichtigste Fliessgewässer Liechtensteins und bildet mit seinen Kiesin-
seln einen bedeutenden Lebensraum. 

   



   67 

Abb. 8.4: Schutzgebiete Liechtensteins und wichtige Lebensräume wassergebundener Arten. 

 

 

Abb. 8.5: Das Ruggeller Riet ist das grösste Flachmoor und einziges RAMSAR-Schutzgebiet in Liechten-
stein und grenzt unmittelbar an ein NATURA-2000 Gebiet in Vorarlberg an. 
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Teil B: Monitoring/Gewässerüberwachung 

9. Überwachungsprogramm Oberflächengewässer 

9.1. Bestehende Überwachungsprogramme in Liechtenstein 
Liechtenstein besitzt eine lange Tradition in der biologischen Fliessgewässerüberwachung. Die Koor-
dination der Fliessgewässerüberwachung obliegt dabei dem Amt für Umwelt.  

Seit 1970 wurden in Liechtenstein Makrozoobenthosaufnahmen im Rahmen einer allgemeinen 
Fliessgewässerüberwachung sowie von Erfolgskontrollen durchgeführt. Der aus den Makro-
zoobenthosaufnahmen abgeleitete Saprobienindex erlaubte eine zu den chemischen Wasseranaly-
sen ergänzende Beurteilung der Wasserqualität. Eine ausführliche Darstellung der Makrozoobentho-
saufnahmen ist in STAUB & AMANN (2010) enthalten.  

Standardisierte chemische Wasseranalysen erfolgten seit Anfang der 90iger Jahre regelmässig an 
verschiedenen Messstellen. Das Messstellennetz und die untersuchten Parameter (Ammonium, Nit-
rit, Nitrat, Gesamtphosphor, Orthophosphat, gelöster organischer Kohlenstoff) wurden dabei sukzes-
sive erweitert. Zwischenzeitlich konnte das Messstellennetz aufgrund der beobachteten Verbesse-
rungen in der Wasserqualität oder bzw. der Aufgabe der Abwasserreinigungsanlage in Balzers um 
einzelne Stellen reduziert werden (AMT FÜR STATISTIK 2012). 

Regelmässige Abfischungen im Liechtensteiner Fliessgewässernetz ergeben zudem eine gute Über-
sicht über die Fischfauna und ihre Entwicklung. Eine flächendeckende Darstellung der Fischfauna in 
Liechtenstein geben der Fisch- und Krebsatlas von 2001 (BOHL et al. 2001) und seine Aktualisierung 
2014 (BOHL et al. 2014). 

Eine hydrologische Dauerüberwachung erfolgt im Liechtensteiner Binnenkanal an der Messstelle 
Ruggell.  

Eine erste landesweite Darstellung der Ökomorphologie wurde 2006 abgeschlossen (RENAT 2006). 
2014 erfolgte eine erste Aktualisierung.  

Im Jahr 2008 wurden standardisierte Aufnahmen des Makrozoobenthos an 33 Aufnahmestellen 
durchgeführt. Abfischungen an ausgewählten Stellen sowie Aufnahmen der Makrophyten ergänzten 
die Beurteilung. Die Aufnahmen dienten einer Einstufung des Gewässerzustandes in der Übersicht 
und der Evaluierung der Überwachungsstellen für die zukünftige Fliessgewässerüberwachung (RENAT 
AG & LIMNEX AG 2009). Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen aus der Erstaufnahme wurden 2011 
an einer reduzierten Anzahl von Aufnahmestellen (11 Standorte) eine Wiederholung der Aufnah-
men durchgeführt (RENAT AG & LIMNEX 2012). Die Aufnahmen und bisherigen Untersuchungspro-
gramme bildeten die Grundlage für die Entwicklung des vorliegenden Überwachungsprogramms für 
Liechtenstein (Kap. 9.5.). 
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9.2. Überwachungsprogramm im Rahmen der WRRL 
Die WRRL bringt neue Anforderungen an die Gewässerüberwachung. Der Artikel 8 der WRRL (bzw. 
Art. 41k des Gewässerschutzgesetzes) verlangt das Aufstellen von Programmen für die Überwa-
chung der Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser und Schutzgebiete). Diese sollen einen 
zusammenhängenden und umfassenden Überblick über den Zustand der Gewässer ermöglichen. Es 
ist auch das von der WRRL vorgesehene Kontrollinstrument, um die Erfüllung der vorgegebenen 
Ziele zu überprüfen. 

Das vorliegende Überwachungsprogramm definiert die Inhalte der nach WRRL verlangten «Über-
blicksüberwachung». Diese Überwachung bezieht sich auf die einzelnen Wasserkörper oder Wasser-
körpergruppen und soll einen Überblick über den Zustand und die weitere Entwicklung des Was-
serkörpers geben. Da Liechtenstein kein grösseres stehendes Gewässer aufweist, ist nur die Überwa-
chung der Fliessgewässer sowie des Grundwassers notwendig.  

Weitere gezielte Gewässeraufnahmen sind im Rahmen der operativen Überwachung (z.B. Erfolgskon-
trolle von Revitalisierungen) sowie im Rahmen von Überwachungen zu Ermittlungszwecken (z.B. bei 
punktuellen Belastungen) möglich. 

 

9.3. Qualitätskomponenten und Bewertungssystem 
Massgebend für die Einstufung des ökologischen Zustandes nach WRRL sind die biologischen Quali-
tätskomponenten. Hydromorphologische und chemische Komponenten unterstützen bei der Beurtei-
lung (siehe Abb. 4.1). Die Bewertung des chemischen Zustandes erfolgt durch einen Vergleich der 
Konzentrationen der prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe mit vorgegebenen Grenzwerten. 
Seitens der WRRL sind zudem klare Frequenzen für die Überblicksüberwachung der einzelnen Para-
meter vorgegeben. In begründeten Fällen kann jedoch davon abgewichen werden. 

Tab. 9.1: Frequenzen der Überblicksüberwachung gemäss Vorgaben der WRRL (Anhang V, Kap. 1.3.4) 

Inhalte Frequenzen 

Biologisch: Aquatische Flora (Makrophyten, Phytobenthos), Makroinvertebraten 
und Fische 

alle 3 Jahre 

Hydromorphologie: Kontinuität und Morphologie  alle 6 Jahre 

Hydrologie kontinuierlich 

Physikalisch-chemisch alle drei Monate. 

Prioritäre Stoffe 1x pro Monat 

Für die biologischen Qualitätskomponenten werden spezifische Referenzzustände für die Bewertung 
des Gewässerzustandes definiert, die den sehr guten ökologischen Zustand widerspiegeln. Die Beur-
teilung erfolgt durch den Vergleich eines Gewässers mit diesem Referenzzustand. 

Die Einstufung ergibt sich jeweils aus dem niedrigsten Wert der verschiedenen, biologischen Quali-
tätskomponenten. Entsprechend müssen auch nicht alle Qualitätskomponenten untersucht werden, 
sondern nur jene mit der höchsten Aussagekraft für das Gewässer. 

Die Bewertung und Darstellung des ökologischen Zustandes erfolgt in Form eines fünfstufigen Sys-
tems, wobei die Klasse I (sehr guter ökologischer Zustand) den gewässertypspezifischen Referenzzu-
stand darstellt. Die Klasse II (guter ökologischer Zustand) ist die zu erreichende Qualitätsvorgabe.  
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9.4. Methodik  
Aufgrund der Grösse Liechtensteins ist es wenig zielführend, eigene Erfassungs- und Auswertungs-
methoden zu entwickeln. Für Liechtenstein als Teil des Bearbeitungsgebietes Rhein macht es zudem 
Sinn, sich methodisch an den Nachbarländern, insbesondere Österreich, zu orientieren, um die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Zudem steht ein grösserer Vergleichsraum für die 
Dateninterpretation zur Verfügung. Die von den Nachbarstaaten übernommenen Methoden wurden 
aber sofern erforderlich an die Liechtensteiner Verhältnisse angepasst. 

Es bestehen internationale Bemühungen zur Koordinierung der Überblicküberwachungsprogram-
me in der internationalen Flussgebietseinheit Rhein. Dazu wurde ein Koordinierungskomitee als Teil 
der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) mit Beteiligung aller Anrainerstaaten 
und unter Mitwirkung Liechtensteins ins Leben gerufen. Am Rhein finden auch gemeinsame und 
koordinierte Erfassungen verschiedenster Parameter (z.B. der Fischfauna) statt. 

Tab. 9.2: Erfassungsmethodik in Liechtenstein 

 Indikatoreigenschaften Probenentnahme (Methode) Erhobene Parameter 

Fische 

Aufgrund der differenzierten Lebens-
raumansprüche ein guter Zeiger für 
den ökologischen Zustand (insb. 
Hydromorphologische Belastungen 
wie Restwasser, Kontinuumsunter-
brechungen, morphologische Verän-
derungen). 

Elektrobefischung mittels 
Watbefischung in mehreren 
Durchgängen auf einem min-
destens 100 m langen Ab-
schnitt  

Artzusammensetzung 
Abundanzen 
Biomasse 
Altersstruktur 

M
akrozoobenthos 

Guter Zeiger für stoffliche Belastun-
gen teils auch für Auswirkungen ver-
schiedener Stressoren wie Degrada-
tion der Gewässermorphologie, 
Restwasser oder Staustrecken. 

Zweistufiges System mit un-
terschiedlicher Auflösung. 
Grundlage ist ein Multihabi-
tatsampling im Gewässer  
(Die verschiedenen Substrate 
werden proportional zu ihrem 
Vorkommen an der Aufnah-
mestelle beprobt). 

Erweiterte Screening-
Methode: 
Arten (mittlere Be-
stimmungstiefe) 
Häufigkeiten 
Biomassse 
Detaillierte MZB-
Methode: 
Arten (exakte taxo-
nomische Bestim-
mung) 
Häufigkeiten Phytobenthos 

Guter Zeiger für stoffliche Belastun-
gen (v.a. Nährstoffe). Teils lassen sich 
Eingriffe in das hydrologische Regime 
(Restwasser) nachweisen. 

Aufnahme benthischer Algen-
gemeinschaften von natürli-
chen Substraten auf einem 
mindestens 20 Meter langen 
Fliessgewässerabschnitt.  

Arten 
Häufigkeiten 

M
akrophyten (Arm

-
leuchteralgen, M

oose, 
G

efässpflanzen) 

Zeiger für stoffliche Belastungen 
(Trophieindikatoren), für Eingriffe in 
das Abflussregime (z.B. Einstau), für 
strukturelle Veränderungen und die 
Gewässer-Umland-Verzahnung (z.B. 
Verbauungsgrad). 

Erfassung der Makrophyten-
vegetation auf mindestens 
100 m langen Abschnitten  

Arten 
Mengenschätzung 
(Quantifizierung) 

Referenzwerke: Fische: SCHAGER & PETER (2004), SCHOTZKO et al. (2008); Makrozoobenthos: OFENBÖCK et al. 
(2010), STUCKI (2010), RENAT & LIMNEX (2008); Phytobenthos: PFISTER & PIPP (2010); Makrophyten: PALL & MA-
YERHOFER (2010) 
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9.5. Überwachungsstandorte Biologie 
Grundlage für die Auswahl der Überwachungsstandorte bildeten umfangreiche Aufnahmen biologi-
scher Qualitätskomponenten an verschiedenen Gewässern in Liechtenstein (RENAT & LIMNEX 2010). 
Das Projekt wurde 2008-2009 durchgeführt und diente:  
‒ der Darstellung einer landesweiten Übersicht des aktuellen Zustandes der Fliessgewässer  
‒ der Festlegung der Aufnahmestellen für das zukünftige Überwachungsprogramm nach WRRL 
‒ der Auswahl der für die verschiedenen Standorte notwendigen biologischen Qualitätskomponen-

ten mit der höchsten Aussagekraft 
‒ der Bestimmung geeigneter Aufnahme- und Auswertungsmethoden. Die Beurteilung erfolgte 

unter der Berücksichtigung der Methoden aus den Nachbarländern Österreich und Schweiz. 
 
Wesentliche Erkenntnisse waren:  
‒ die Fische sind jene biologische Qualitätskomponente mit der schlechtesten Einstufung und der 

höchsten Aussagekraft für die Liechtensteiner Gewässer 
‒ das Makrozoobenthos differenziert am Zweitbesten, wobei sich aus dem erweiterten Screening 

wie der detaillierten Aufnahmemethodik vergleichbare Einstufungen ergeben 
‒ die Makrophyten sind für die Liechtensteiner Fliessgewässer nur von geringer Aussagekraft. Auf-

grund der naturräumlichen und ökomorphologischen Ausgangslage und des dadurch einge-
schränkten Artenpotenzials differenzieren die Makrophyten kaum für die einzelnen Gewässer 

‒ eine ebenfalls geringe Aussagekraft ergibt sich aufgrund der relativ guten Wasserqualität aus 
dem Phytobenthos. Ihr Zustand wurde für die grösseren Liechtensteiner Gewässer (Binnenkanal, 
Alpenrhein, Spiersbach) als gut beurteilt 

 

9.5.1 Fünf Überwachungsstandorte für Liechtenstein 

Auf der Basis der Übersichtserfassung 2008 und teilweisen Wiederholung 2011 konnten fünf Stand-
orte für die Überblicksüberwachung (Tab. 9.3) definiert werden. Diese bilden das Grundgerüst für 
die Gewässerüberwachung in Liechtenstein und die Basis für das Überwachungsprogramm gemäss 
den Vorgaben der WRRL. Die Überblicksüberwachung am Alpenrhein wird im Rahmen der Internati-
onalen Kommission zum Schutz des Rheins länderübergreifend koordiniert. 

Dieses Überwachungsnetz wird landesintern fallspezifisch (operativ) durch weitere Aufnahmestellen 
ergänzt. Die Erfassung konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Qualitätskomponenten: 
‒ Auf eine regelmässige Erfassung der Makrophyten wird aufgrund der geringen Aussagekraft an 

den Überblicks-Überwachungsstellen verzichtet.  
‒ Beim Makrozoobenthos wird alle 6 Jahre eine detaillierte Erfassung durchgeführt. Dazwischen 

erfolgt eine Kontrollaufnahme mittels erweiterter Screening-Methode.  
 

Die Messstelle im Alpenrhein bei Vaduz ist bereits heute Bestandteil bestehender Überwachungs-
programme. Die Aufnahmen am Alpenrhein werden auch weiterhin im Rahmen der Internationalen 
Kommission zum Schutz des Rheins mit den anderen Rheinanliegerstaaten koordiniert und durchge-
führt. 

Die Aufnahmestellen am Spiersbach und Binnenkanal liegen im Bereich der Siedlungstätigkeit der 
Talebene und sind auf weiten Strecken stark ökomorphologisch beeinträchtigt. Die Aufnahmestellen 
wurden bezüglich der ökomorphologischen und hydrologischen Rahmenbedingungen repräsentativ 
ausgewählt (keine Revitalisierungsstrecken). 
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Das Einzugsgebiet der Samina liegt über 900 m ü.M.. Die Restwasserstrecke ist weitgehend naturnah 
und ökomorphologisch wenig beeinträchtigt. Die Fischfauna ist mit der einzig vorkommenden Bach-
forelle stark eingeschränkt. Hier kommt ein reduziertes Programm zur Anwendung mit einem 
Schwerpunkt beim Makrozoobenthos. 

Die Aufnahmen an den vier landesinternen Messstellen (2xBinnenkanal, 1xSpiersbach, 1xSamina) 
erfolgen koordiniert mit Vorarlberg. Es ist zudem vorgesehen, die grenzüberschreitenden Gewässer 
Spiersbach und Samina gleichzeitig mit der gleichen Methodik (Makrozoobenthos, Phytobenthos) auf 
beiden Seiten der Landesgrenze zu untersuchen. Dadurch erhöhen sich die Interpretationsmöglich-
keiten an diesen grenzüberschreitenden Gewässern: 

– Bei der Samina liegt die Vorarlberger Aufnahmestelle oberhalb der Kraftwerksbauten in Fra-
stanz und erfasst somit das gesamte Einzugsgebiet der Samina und ergänzt die Aufnahme im 
Gebiet Steg-Rietern. Zwischen Landesgrenze und Vorarlberger Aufnahmestelle sind nur klei-
nere Zuflüsse vorhanden. Damit bietet die Stelle oberhalb Frastanz auch einen summarischen 
Überblick über die Situation im Liechtensteiner Berggebiet. 

– Beim Spiersbach liegt die Vorarlberger Aufnahmestelle im Mündungsbereich und berücksich-
tigt so die Wasserüberleitung über den Parallelgraben aus dem Binnenkanalsystem. Sie stellt 
eine gute Vergleichsbasis zur Messstelle in Liechtenstein ohne Binnenkanalwassereinfluss 
dar. 

 
Tab. 9.3: Überblicks-Überwachungsstandorte in Liechtenstein. Angegeben ist der Bearbeitungszyklus 
in Jahren. MZB = Makrozoobenthos, Screen = Screening-Methode, Phy.-Bent = Phytobenthos, Mak.-
Phy = Makrophyten).  

Strecke Begründung MZB Screen 
ergänzt 

MZB 
Detail 

Fische Phy.-
Bent 

Mak.-
Phy 

Alpenrhein Teilanstoss Liechtensteins auf rund 
25 km an den Alpenrhein 

Koordination im Rahmen der Internatio-
nalen Kommission zum Schutz des Rheins 

Normstrecke Mit-
tellauf Binnenkanal 

Sammelgewässer der rheintalseiti-
gen Hanglagen (Einzugsgebiet ca. 50 
km2) 

3 6 3 6 - 

Normstrecke Un-
terlauf Binnenka-
nal 

Erfassung des gesammelten Zuflus-
ses der Liechtensteiner Hang- und 
Talgewässer in den Rhein (Einzugs-
gebiet ca. 96 km2) 

3 6 3 6 - 

Unterlauf Spiers-
bach 

Rund 11 km2 grosses Teileinzugsge-
biet mit direkter Entwässerung ins 
benachbarte Vorarlberg 

3 6 3 
 6 - 

Samina unterhalb 
Ausleitung Rietern 

Überwachung des inneren Bergge-
bietes mit reduziertem Aufnahme-
programm (Teileinzugsgebiet von 
rund 24 km2) 

3 6 - 6 - 
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Abb. 9.1: Überblick-Überwachungsstandorte in Liechtenstein. 

 

 
9.5.2 Zeitplan 

Der Zeitplan orientiert sich bezüglich der Intervalle an den Vorgaben der WRRL. An verschiedenen 
Stellen (Alpenrhein, Unterlauf Binnenkanal, Unterlauf Spiersbach, Samina) wurden bereits 2008 und 
2011 erste Aufnahmen durchgeführt. Als Vergleichsstandort für den Mittellauf am Binnenkanal kön-
nen die Aufnahmen im Bereich Pfarrmeder (Schaan) gelten. Zeitreihen an den Standorten verbessern 
die Interpretationsmöglichkeiten der Resultate. 

Tab. 9.4: Die Aufnahmen werden gemäss nachfolgendem Zeitplan durchgeführt. In einzelnen Ab-
schnitten sind bereits in der Vergangenheit Aufnahmen erfolgt (grau). 

Strecke MZB Detail MZB Screen 
ergänzt 

Fische Phy.-
Bent 

Mak.-
Phy 

Alpenrhein Koordination im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz des 
Rheins 

Normstrecke Mittel-
lauf Binnenkanal 

2015 (2011) 2018 (2011) 2014/2017 2015 - 

Normstrecke Unter-
lauf Binnenkanal 

(2008) 2015 (2008/2011)  
2018 

(2009/2012/2013)/2017 (2008) 
2015 

(2008)  
- 

Unterlauf Spiersbach (2008) 2014 (2008/2011)  
2018 

(2008/2011) 2014/2017 (2008) 
2014 

(2008)  
- 

Samina unterhalb 
Ausleitung Rietern 

2015 2018 - 2015 - 
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9.5.3 Ergebnisse aus der Überwachung 2008/2011 

Erste Aufnahmen sind bereits 2008 und 2011 erfolgt. Ein Teil der Aufnahmestellen lag bereits an den 
Standorten der neu festgelegten Überblicksüberwachung. Daraus lassen sich erste Rückschlüsse auf 
den Gewässerzustand ziehen. 

Abb. 9.2: Überwachungsstandorte in Liechtenstein und Ergebnisse aus den Erstaufnahmen 
2008/2011. Beurteilung Fischfauna Alpenrhein (FISCHEREIFACHSTELLEN AM ALPENRHEIN 2005) 
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9.6. Hydromorphologische Überwachung 
Eine dauernde Wasserabflussmessung befindet sich am Binnenkanal in Ruggell. Diese besteht seit 
1974 und ist in das Messprogramm der hydrometrischen Stationen der Fliessgewässer der Schweiz 
integriert (BAFU 2013). Die hydrologische Überwachung an der Dauermessstation in Ruggell wird im 
bisherigen Ausmass und mit den bestehenden Parametern weitergeführt. Damit sind 96 km2 oder 
60% des Liechtensteiner Staatsgebietes abgedeckt. Weitere 24 km2 (Valünabach, Malbunbach) wer-
den mit Ausnahme der Restwassermenge im Steg und des Überwassers aus Hochwasserereignissen 
ebenfalls in den Rheintalraum übergeleitet. 

Zusätzliche Abflussmessstationen bestehen am Binnenkanal in Triesen und Schaan (total 3) und beim 
Alpenrhein bei Triesen und Gamprin (total 3). Diese werden seit 2013 durch das Amt für Bevölke-
rungsschutz erhoben und dienen primär der Hochwasserüberwachung. 

Die Ökomorphologie ist für alle permanent wasserführenden Fliessgewässer Liechtensteins erfasst 
(RENAT 2006) und wurde 2014 aktualisiert. Diese wird laufend, z.B. nach Revitalisierungen, nachge-
führt. Die Erfassungsmethodik orientiert sich dabei am Modul-Stufen-Konzept der Schweiz (BUWAL 
1998). 
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9.7. Erfassung chemische und physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 
Die hydrometrische Station in Ruggell erfasst und überwacht laufend pH, Leitfähigkeit, Temperatur 
und Sauerstoffsättigung.  

Chemische Analysen von Wasserproben werden in einem dreimonatigen Zyklus an verschiedenen 
Aufnahmestellen durchgeführt. Die Entnahme erfolgt in Form von Stichproben. Einzig bei der Station 
Binnenkanal Ruggell (oben) werden 12 Wochensammelproben genommen. Diese Messstelle ist auch 
Teil der nationalen Daueruntersuchung der schweizerischen Fliessgewässer (NADUF). 

Die Wasserproben werden hinsichtlich Ammonium, Nitrit, Nitrat, Chlorid, Phosphat, Gesamt-
Phosphor und gelöstem organischen Kohlenstoff analysiert. Daneben werden Temperatur, pH-Wert 
und die elektrische Leitfähigkeit sowie die ungelösten Stoffe erfasst. Das bisherige Erfassungspro-
gramm wird ab 2015 entsprechend der Anforderungen der WRRL um den Aspekt des Sauerstoffge-
halts ergänzt. 

Die Überwachung erfolgt an den gleichen Stellen wie die biologische Überwachung (Abb. 9.1, Kap. 
9.5). Diese Stellen werden bereits seit längerer Zeit regelmässig beprobt. 

Tab. 9.5: Überblicks-Überwachungsstellen Chemie (Lage siehe Abb. 9.1) 

Gewässer Ort Methodik Beprobung 
seit 

Alpenrhein Vaduz Probenentnahme alle drei 
Monate 

2007 

Binnenkanal 
 

Ruggell (Hydrometrische Messstation) 
Normstrecke Binnenkanal Unterlauf 12 Wochensammelproben  1989 

Bendern (Normstrecke Binnenkanal Mit-
tellauf)  Probenentnahme viertel-

jährlich 

2005 

Spiersbach  Ruggell 1999 
Samina Steg (Pumpwerk Rietern) 1999 

 

Bei den sonstigen Schadstoffen und prioritären Stoffen erfolgt aus Gründen der Kosteneffizienz nur 
eine Überwachung, wenn diese im Einzugsgebiet eingeleitet werden oder Nachweise an der Über-
sichtsstelle am Unterlauf des Liechtensteiner Binnenkanals oder im Alpenrhein erfolgt sind.  

Im Rahmen der zukünftigen Gewässerüberwachung ist zu den prioritären Stoffen eine Detailuntersu-
chung für den Binnenkanal bei Ruggell als wichtigstem Sammelgewässer geplant. Die entsprechen-
den vertiefenden Untersuchungen werden derzeit international koordiniert. 
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10. Überwachungsprogramm Grundwasser 

10.1. Überwachung Hydrometrie 
Für den wichtigen Grundwasserleiter des Alpenrheins wurden koordiniert mit dem Kanton St. Gallen 
im Jahre 2008 zehn Grundwasser-Messstellen eingerichtet. An diesen Stellen werden kontinuierlich 
Wasserstand, Temperatur und Leitfähigkeit erfasst. Diese Überwachung dient der Grundwassermo-
dellierung. Damit werden langfristige Veränderungen im Grundwasserleiter im Alpenrheintal er-
kennbar.  

Für die ergänzende Grundwasserbeobachtung wird jeweils im Frühjahr an weiteren Messstellen der 
Wasserstand ermittelt. Dieses Messnetz konzentriert sich auf die Rheintalebene und umfasst 45 
Sondierbohrungen, 15 Piezometer, 33 Pegelstände in Oberflächengewässern und 8 Tiefenbohrungen. 
Zudem liegen die Wasserstände aus den sechs Grundwasserpumpwerken vor. Damit verfügt Liech-
tenstein über eine detaillierte und koordinierte Grundwasserüberwachung in der Rheintalebene. 

Abb. 10.1: Hydrometrie-Messtellen für das Grundwasser mit der Reliefkarte als Hintergrund (Quelle: 
Amt für Umwelt, Hintergrund: Amt für Bau und Infrastruktur). 
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10.2. Überwachung Qualität 
Die Trinkwasserverordnung von 2004 regelt die Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers. 
Dazu gehören mikrobiologische und chemische Parameter. Die Verordnung regelt auch die Untersu-
chungspflichten und Untersuchungsintervalle. 

Im Bereich der Grundwasserwerke der Rheintalebene werden zudem im Sinne der Qualitätskontrolle 
laufend die Parameter Temperatur, pH-Wert, Nitrat, Chlorid erfasst. Einzig bei der Nitrat-
Konzentration besteht vereinzelt eine Überschreitung des vorgegebenen Qualitätsziels (Abb. 10.2). 
Die Konzentrationen liegen aber noch weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten. 

Abb. 10.2: Nitrat-Konzentration im Grundwasser in den Liechtensteiner Pumpwerken (jährlicher Ma-
ximalwert). Der Grenzwert liegt bei 40 mg NO3

-/l, das Qualitätsziel bei 10 mg NO3
-/l (gelbe Linie) 

 

Die vorhandenen Untersuchungsprogramme bei der Trinkwassergewinnung werden weitergeführt. 
Dieses besteht aus den Kontrollen der Wasserqualität gemäss den Vorgaben der Trinkwasserverord-
nung sowie der permanenten Qualitätsüberwachung der Grundwasserpumpwerke in der Rheintal-
ebene. Das Grundwasser wird dabei an den Standorten Neugut, Heilos, Rheinau, Unterau, Wiesen 
und Oberau auf verschiedene Parameter untersucht (Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit, Ammoni-
um, Nitrat, Gesamthärte, Chlorid, TOC, Eisen, Sauerstoff, Kupfer, Karbonathärte, Calcium, Magnesi-
um, Kalium, Fluorid, Arsen, Mangan, Blei, Cadmium, Aluminium, Quecksilber, Selen, Cyanid, Bor, 
Nitrit, Sulfat). 

Das Untersuchungsprogramm bei den Quellen der Hanglagen ist reduziert und abhängig von der 
Ausgangslage im Einzugsgebiet sowie den sich daraus ergebenden potenziellen Risiken. Zusätzlich 
werden im Trinkwassernetz laufend Proben genommen.  
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12. Anhang 

12.1. Bezeichnung künstlicher oder erheblich veränderter 
Oberflächenwasserkörper 

Die Ausweisung der Wasserkörper und deren Einstufung nach Vorgaben der (WRRL) erfolgt nach 
folgendem Ablaufschema (Quelle: CIS LEITFADEN 2003c): 

Schritt 1: Ermittlung des Oberflächenwasserkörpers  

Schritt 2: Abklärung, ob es sich um einen künstlichen, von Menschenhand geschaffenen Wasserkör-
per handelt (Ausweisung als künstlicher Wasserkörper gemäss Anh. II Nr. 1.1, Abs. i WRRL). Auswei-
sung als AWB (Artificial water bodies) 

Schritt 3: Beurteilung hydromorphologischer Veränderungen und Ausweisung erheblich veränderter 
Wasserkörper: 

- «Screening»: Liegen hydromorphologische Veränderungen vor? (ja)  

- Sind die Veränderungen der Hydromorphologie bedeutend. [Anh. II Nr. 1.4] (ja) 

- Ist es wahrscheinlich, dass aufgrund von Veränderungen in der Hydromorphologie das Ziel 
«guter ökologischer Zustand» verfehlt wird? [Anhang II Nr. 1.5] (ja) 

- Ist der Wasserkörper aufgrund physikalischer Veränderungen infolge von Eingriffen durch 
den Menschen in seinem Wesen erheblich verändert? (ja) 

- «Ausweisungsprüfung (a)»: Ermittlung von Verbesserungsmassnahmen, die erforderlich sind, 
um einen guten ökologischen Zustand zu erreichen. Haben diese Massnahmen signifikante 
negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne oder die «spezifizierten Nutzun-
gen» (z.B. Stromerzeugung)? [Art. 4(3)(a)] (ja) 

- «Ausweisungsprüfung (b)»: Können die nutzbringenden Ziele, denen die veränderten Merk-
male des Wasserkörpers dienen, auch durch andere Möglichkeiten erreicht werden, die eine 
bedeutend bessere Umweltoption darstellen, technisch durchführbar und nicht unverhält-
nismässig teuer sind? [Art. 4(3)(b)] (nein) 

Schritt 4: Festlegung des höchsten ökologischen Potenzials. Vergleich mit dem am besten vergleich-
baren Oberflächenwasserkörper [Anhang V Nr. 1(2)(5)], unter Berücksichtigung aller Massnahmen 
zur Begrenzung des ökologischen Schadens, die keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die 
spezifizierten Nutzungen oder die Umwelt im weiteren Sinne haben. 

Schritt 5: Festlegung des guten ökologischen Potenzials (geringfügige Abweichung der biologischen 
Qualitätskomponenten vom höchsten ökologischen Potenzial), bei signifikanten Abweichungen sind 
Massnahmen zu ergreifen, das gute ökologische Potenzial zu erreichen. [Art. 4(1)(a)(iii) und Anh. V 
Nr. 1(2)(5)] 
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12.2. Umweltziele 
Tab. 11.2.1: Begriffsbestimmung, verändert nach WRRL Anhang V, Abs 1.2.5 

Komponente Sehr guter Zustand Guter Zustand Mässiger Zustand 

Allgemeine 
Bedingungen 
(physikalisch-
chemische 
Komponenten) 

Die Werte für die phy-
sikalisch-chemischen 
Komponenten (Nähr-
stoffkonzentrationen, 
pH-Wert, Temperatur, 
Salzgehalt, Säureneut-
ralisierungsvermögen) 
entsprechen vollstän-
dig oder nahezu voll-
ständig den Werten, 
die bei Abwesenheit 
störender Einflüsse zu 
verzeichnen sind. 

Die Werte für die Nährstoffkon-
zentration, die Temperatur, den 
Sauerstoffhaushalt, den pH-Wert, 
das Säureneutralisierungsvermö-
gen und den Salzgehalt gehen 
nicht über den Bereich hinaus 
innerhalb dessen die Funktions-
fähigkeit des typspezifischen 
Ökosystems und die Einhaltung 
der Werte für die biologischen 
Qualitätskomponenten gewähr-
leistet sind. 

Bedingungen, unter 
denen die bei den 
biologischen Quali-
tätskomponenten 
beschriebenen Wer-
te erreicht werden 
können. 

Spezifische 
synthetische 
Schadstoffe 

Konzentrationen nahe 
Null oder zumindest 
unter der Nachweis-
grenze der allgemein 
gebräuchlichen fort-
geschrittensten Analy-
setechniken. 

Konzentrationen nicht höher als 
die Umweltqualitätsnormen, die 
nach dem in der WRRL definier-
ten Verfahren (Anhang V, Kap. 
1.2.6), unbeschadet der Richtlinie 
91/414/EG und der Richtlinie 
98/8/EG  

Bedingungen, unter 
denen die bei den 
biologischen Quali-
tätskomponenten 
beschriebenen Wer-
te erreicht werden 
können. 

Spezifische 
nichtsyntheti-
sche Schadstof-
fe 

Die Konzentrationen 
bleiben in dem Be-
reich, der normaler-
weise bei Abwesen-
heit störender Einflüs-
se festzustellen ist 
(Hintergrundwerte). 

Konzentrationen nicht höher als 
die Umweltqualitätsnormen, die 
nach dem in der WRRL definier-
ten Verfahren (Anhang V, Kap. 
1.2.6), unbeschadet der Richtlinie 
91/414/EG und der Richtlinie 
98/8/EG  

Bedingungen, unter 
denen die bei den 
biologischen Quali-
tätskomponenten 
beschriebenen Wer-
te erreicht werden 
können. 
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Tab. 11.2.2: Zielsetzungen Hydromorphologie gemäss WRRL Anhang V, Abs 1.2.1 
 
Komponente Sehr guter Zustand Guter Zustand Mässiger Zustand 

Wasserhaushalt Menge und Dynamik der 
Strömung und die sich daraus 
ergebende Verbindung zum 
Grundwasser entsprechen 
vollständig oder nahezu voll-
ständig den Bedingungen bei 
Abwesenheit störender Ein-
flüsse. 

Bedingungen, unter 
denen bei den biologi-
schen Qualitätskom-
ponenten ein guter 
Zustand erreicht wer-
den kann. 

Bedingungen, unter 
denen bei den biologi-
schen Qualitätskom-
ponenten ein mässiger 
Zustand erreicht wer-
den kann. 

Durchgängigkeit 
des Flusses 

Die Durchgängigkeit des Flus-
ses wird nicht durch mensch-
liche Tätigkeiten gestört und 
ermöglicht eine ungestörte 
Migration aquatischer Orga-
nismen und den Transport 
von Sedimenten 

Morphologie Laufentwicklung, Variationen 
von Breite und Tiefe, Strö-
mungsgeschwindigkeiten, 
Substratbedingungen sowie 
Struktur und Bedingungen 
der Uferbereiche entspre-
chen vollständig oder nahezu 
vollständig den Bedingungen 
bei Abwesenheit störender 
Einflüsse. 
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13. Glossar  

AWB 
Von Menschenhand geschaffene Oberflächenwasserkörper sind künstlich (AWB: artificial waterbo-
dy). Diese wurden an einer Stelle geschaffen, an der zuvor kein Wasserkörper vorhanden war, und 
sie sind nicht durch die direkte physikalische Veränderung oder Verlegung oder Begradigung eines 
bestehenden Wasserkörpers entstanden. 
 
Bewirtschaftungsplan 
Der Bewirtschaftungsplan ist zentrales Element zur Umsetzung der WRRL. Er enthält die fortge-
schriebene Bestandsaufnahme, behördenverbindliche Massnahmenprogramme und eine Liste der 
Bewirtschaftungsziele inkl. Begründungen zu Fristverlängerungen, alternativen oder weniger stren-
gen Bewirtschaftungszielen sowie eine wirtschaftliche Analyse.  
 
Durchgängigkeit 
Bezeichnet in einem Fliessgewässer die im Gewässerverlauf auf- und abwärts gerichtete Wande-
rungsmöglichkeit, im Besonderen für die Fischfauna, aber auch für das Makrozoobenthos. Querbau-
werke (z.B. Stauwehre), bzw. lange Verrohrungen, können die zur Vernetzung ökologischer Lebens-
räume notwendige Durchgängigkeit unterbrechen. 
 
Einzugsgebiet 
Die Grenzen eines Einzugsgebiets eines Oberflächengewässers bzw. eines Grundwasserkörpers wer-
den durch hydrologische Wasserscheiden definiert. Innerhalb eines Einzugsgebiets fliesst sämtliches 
Wasser einem Punkt zu. 
 
Flussgebietseinheit 
Von der WRRL als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festgelegtes Landgebiet, 
das aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten und den ihnen zugeordneten Grund-
wässern besteht. 
 
HMWB 
Oberflächenwasserkörper, die durch physikalische Veränderungen durch den Menschen erheblich 
verändert wurden, werden als erheblich verändert (HMWB: heavily modified waterbody) bezeichnet. 
 
IBGN 
Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Dieser dient der Zustandsbeurteilung des Makro-
zoobenthos und setzt sich zusammen aus der Artendiversität am Standort und einer Zuordnung zu 
einer Indikatorgruppe anhand ausgewählter Arten. 
 
Makrophyten  
Höhere Pflanzen, Moose und Armleuchterlagen, die unter Wasser in aquatischen Habitaten leben 
oder die meiste Zeit des Jahres unterhalb der Mittelwasserzone wurzeln oder haften und die mit dem 
blossen Auge erkennbar sind. 
 
Makrozoobenthos  
Mit dem blossen Auge erkennbare wirbellose Tiere, die auf oder in der Gewässersohle leben. 
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Ökologischer Zustand 
Die Qualität der natürlichen Oberflächenwasserkörper wird durch den ökologischen Zustand be-
schrieben. Die Klassifizierung des ökologischen Zustands erfolgt unter Rückgriff auf Bewertungsme-
thoden für biologische Qualitätskomponenten sowie unterstützend auf hydromorphologische (sehr 
guter Zustand) und physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (sehr guter und guter Zustand). 
 
Ökologisches Potenzial 
Künstliche Wasserkörper und erheblich veränderte Wasserkörper sollen für die biologischen Quali-
tätskomponenten das gute ökologische Potenzial (GÖP) erreichen. Das GÖP bezeichnet diejenige 
ökologischen Ausprägung, die erreichbar ist, wenn alle Massnahmen durchgeführt wurden, die ohne 
signifikant negative Einschränkungen der am Gewässer bestehenden und die künstlichen bzw. erheb-
lich veränderten Eigenschaften verursachenden Nutzungen durchführbar sind. 
 
Phytobenthos  
Benthische, d.h. am Gewässerboden (benthal) lebende Algen. 
 
Prioritäre Stoffe  
Schadstoffe, die auf Grund ihrer Giftigkeit, der Anreicherung im Organismus oder der Überdauerbar-
keit in der Umwelt europaweit festgelegt wurden und die nach WRRL für die Bestimmung des guten 
chemischen Zustandes der Oberflächengewässer relevant sind.  
 
Qualitätskomponente 
Zu den Qualitätskomponenten gehören biologische Komponenten und unterstützende Komponen-
ten. Diese unterstützenden Komponenten gliedern sich in die beiden Kategorien hydromorphologi-
sche sowie chemische und physikalisch-chemische Komponenten. 
 
Referenzzustand  
Unter Referenzzustand ist der von menschlicher Störung unbeeinträchtigte Gewässerzustand (Leit-
bild, heutiger potenziell natürlicher Gewässerzustand) zu verstehen. Die Klassengrenzen des ökologi-
schen Zustandes werden als relative Abweichung von dieser Referenz angegeben.  
 
Saprobienindex (Z&M) 
Das Saprobiensystem dient der Ermittlung des biologischen Verschmutzungsgrades. Es beruht da-
rauf, dass bestimmte Makrozoobenthosarten aufgrund ihrer spezifischen Umweltansprüche in be-
stimmten Belastungszonen eines Gewässers häufig sind und für diesen Zweck Indikatororganismen 
darstellen. Den einzelnen Arten kann ein Indikatorwert zugewiesen und daraus ein Index berechnet 
werden. 
 
Spezifische nichtsynthetische und synthetische Schadstoffe 
Natürlicherweise vorkommende prioritäre Stoffe bzw. vom Menschen hergestellte prioritäre Stoffe, 
bei denen festgestellt wurde, dass sie in den Wasserkörper eingeleitet werden. 
 
Wasserkörper 
Oberflächenwasserkörper bezeichnet einen einheitlichen und bedeutenden Abschnitt eines Oberflä-
chengewässers. 
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